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Bundesgerichtshof
Urteil vom 13.05.2014

XI ZR 170/13

Verbraucherdarlehen: Wirksamkeit der Bestimmungen in Allgemeinen 
GeschÄftsbedingungen Åber ein Bearbeitungsentgelt; Kenntnis der Nichtschuld 

im Bereicherungsrecht

Leitsatz

1. Eine Bestimmung �ber ein Bearbeitungsentgelt in einem Darlehensvertrag 
zwischen einem Kreditinstitut und einem Verbraucher ist auch dann vorformuliert im 
Sinne von � 305 Abs. 1 Satz 1 BGB, wenn das Bearbeitungsentgelt nicht in 
bestimmter H�he in einem Preisaushang oder einem Preis- und Leistungsverzeichnis 
ausgewiesen ist. Ausreichend ist, dass das Bearbeitungsentgelt - wie hier beim 
Abschluss eines Online-Darlehensvertrages - zum Zwecke k�nftiger wiederholter 
Einbeziehung in Vertragstexte "im Kopf" des Kreditinstituts als Klauselverwender 
gespeichert ist, anhand der Daten des individuellen Darlehensvertrages nach 
bestimmten Vorgaben errechnet und sodann in den Vertrag einbezogen wird.(Rn.20)

2. Eine solche Bestimmung unterliegt - nicht anders als der Inhalt eines 
Preisaushangs oder eines Preis- und Leistungsverzeichnisses - als Allgemeine 
Gesch�ftsbedingung der richterlichen Inhaltskontrolle (� 307 Abs. 3 Satz 1 BGB) und 
ist im Verkehr mit Verbrauchern gem�� � 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB
unwirksam.(Rn.26)

3. Zur Kenntnis der Nichtschuld im Sinne von � 814 Fall 1 BGB gen�gt es nicht, dass 
dem Leistenden die Tatsachen bekannt sind, aus denen sich das Fehlen einer 
rechtlichen Verpflichtung ergibt. Der Leistende muss vielmehr aus diesen Tatsachen 
nach der ma�geblichen Parallelwertung in der Laiensph�re auch eine im Ergebnis 
zutreffende rechtliche Schlussfolgerung gezogen haben (Anschluss an 

Tenor

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil der 8. Zivilkammer des Landgerichts 
Bonn vom 16. April 2013 wird auf ihre Kosten zur�ckgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Kl�ger begehren die R�ckzahlung eines von der beklagten Bank bei dem 
Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrages erhobenen Bearbeitungsentgelts.

http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE259501377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE303672014&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#rd_20
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE260101377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE260101377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE303672014&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#rd_26
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Die Parteien schlossen im M�rz 2012 - sp�testens am 10. M�rz 2012 - einen Online-
Darlehensvertrag �ber einen Nettokreditbetrag in H�he von 40.000 € mit einem 
Sollzins von j�hrlich 5,202% und einem effektiven Jahreszins von 6,29%. Dazu f�llten 
die Kl�ger die von der Beklagten vorgegebene und auf deren Internetseite 
eingestellte Vertragsmaske aus, die unter anderem folgenden Abschnitt enthielt:

„Bearbeitungsentgelt:

Das Bearbeitungsentgelt wird die Kapital�berlassung geschuldet. Das Entgelt 
wird mitfinanziert und ist Bestandteil des Kreditnennbetrages. Es wird bei der 
Auszahlung des Darlehens oder eines ersten Darlehensbetrages f�llig und in 
voller H�he einbehalten.“

Die H�he des Bearbeitungsentgelts wurde von der Beklagten sodann mit 1.200 € 
berechnet und in das Vertragsformular eingesetzt, wodurch sich ein Kreditnennbetrag 
von 41.200 € ergab. Zugleich erhielten die Kl�ger eine Ausfertigung der von der 
Beklagten erstellten "Europ�ischen Standardinformationen f�r Verbraucherkredite", in 
der das berechnete Bearbeitungsentgelt unter der Rubrik "Sonstige Kosten im 
Zusammenhang mit dem Kreditvertrag" ausgewiesen ist. Unmittelbar nach 
Vertragsschluss zahlten die Kl�ger das Bearbeitungsentgelt an die Beklagte.

Mit Schreiben vom 15. M�rz 2012 forderten die Kl�ger die Beklagte unter Hinweis 
darauf, dass die Berechnung eines Bearbeitungsentgelts in Allgemeinen 
Gesch�ftsbedingungen nach Auffassung mehrerer Oberlandesgerichte unzul�ssig 
sei, im Ergebnis erfolglos zur Erstattung des geleisteten Bearbeitungsentgelts auf.

Mit ihrer Klage verlangen die Kl�ger R�ckzahlung des an die Beklagte gezahlten 
Bearbeitungsentgelts in H�he von 1.200 €, Herausgabe gezogener Nutzungen in 
H�he von 4,59 € sowie Ersatz vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten, jeweils 
zuz�glich Zinsen.

Die Klage ist in beiden Vorinstanzen - mit Ausnahme eines geringf�gigen Zinsanteils 
- erfolgreich gewesen. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt 
die Beklagte ihr Klageabweisungsbegehren weiter.

EntscheidungsgrÅnde

Die Revision hat keinen Erfolg.

I.

Das Berufungsgericht, dessen Urteil unter anderem in juris (LG Bonn, Urteil vom 16. 
April 2013 - 8 S 293/12) ver�ffentlicht ist, hat zur Begr�ndung seiner Entscheidung -
soweit f�r die Revision von Interesse - im Wesentlichen folgendes ausgef�hrt:

Den Kl�gern stehe gegen die Beklagte ein Anspruch auf R�ckzahlung des 
Bearbeitungsentgelts in H�he von 1.200 € gem�� � 812 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 BGB zu. 
Die Zahlung sei ohne Rechtsgrund erfolgt, weil die Vereinbarung �ber die Erhebung 
des Bearbeitungsentgelts gem�� � 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam 
sei.

http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE213262013&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE260101377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Bei der Entgeltklausel handele es sich um eine Allgemeine Gesch�ftsbedingung. 
Zwar sei das Bearbeitungsentgelt f�r den streitgegenst�ndlichen Darlehensvertrag 
nicht in einem Preisaushang oder einem Preis- und Leistungsverzeichnis vorgesehen 
gewesen, sondern konkret berechnet worden. Vorformuliert sei eine 
Vertragsbedingung aber auch dann, wenn sie nicht schriftlich fixiert, sondern lediglich 
im "Kopf" des Verwenders gespeichert sei. So l�gen die Dinge hier. Die Beklagte sei 
dem kl�gerischen Vortrag, sie berechne bei Verbraucherdarlehensvertr�gen 
pauschaliert eine Bearbeitungsgeb�hr in H�he von 3% des Auszahlungsbetrages,
nicht entgegengetreten. Im Gegenteil habe sie selbst dargelegt, dass sie die H�he 
des Bearbeitungsentgelts pauschaliert aus dem Bruttokreditbetrag ermittle. Der 
vorgenannte Sachvortrag sei demnach als unstreitig zu behandeln, � 138 Abs. 3 ZPO
. �berdies f�hre die Beklagte auf ihrer Internetseite unter der Rubrik "Privatkredit" ein 
Berechnungsbeispiel mit einer laufzeitunabh�ngigen Bearbeitungsgeb�hr von 3% 
auf. Auch dies lasse erkennen, dass sie regelm��ig ein Bearbeitungsentgelt in H�he 
von 3% des Kreditnennbetrages in Ansatz bringe.

Die streitige Klausel unterliege als Preisnebenabrede der Inhaltskontrolle. Nach � 488 
Abs. 1 Satz 2 BGB sei der Schuldner verpflichtet, als Gegenleistung f�r die 
Darlehensgew�hrung einen geschuldeten Zins zu entrichten und das Darlehen bei 
F�lligkeit zur�ckzuzahlen. Entgelt f�r die Darlehensgew�hrung sei somit der vom 
Schuldner zu entrichtende Zins. Bei dem hier vereinbarten Bearbeitungsentgelt 
handele es sich nicht um einen solchen laufzeitabh�ngigen Zins. Dies folge zwar 
nicht schon daraus, dass das Bearbeitungsentgelt nicht ratierlich anfalle, sondern als 
anf�ngliches Einmalentgelt verlangt werde. Denn der Klauselverwender sei in der 
Ausgestaltung seines Preisgef�ges grunds�tzlich frei. Er k�nne deshalb nach der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs neben dem Zins ein Disagio als Teilentgelt 
f�r die Kapital�berlassung verlangen, das integraler Bestandteil der -
laufzeitabh�ngigen - Zinskalkulation sei und bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
anteilig zur�ckverlangt werden k�nne. Das hier gegenst�ndliche Bearbeitungsentgelt 
sei aber nicht wie ein Disagio als Teil der Gegenleistung f�r die �berlassung des 
Geldes an den Darlehensnehmer zu verstehen. Die Beklagte habe selbst 
vorgetragen, dass das Bearbeitungsentgelt ein laufzeitunabh�ngiges Entgelt sei, das 
im Fall vorzeitiger Vertragsaufl�sung nicht anteilig an den Kunden erstattet werde. 
Damit stelle es gerade kein Disagio, mithin keinen Zins, also keine Hauptleistung im 
Sinne des � 488 Abs. 1 Satz 2 BGB dar.

�berdies k�nne bei sachgerechter Auslegung der Klausel nach dem objektiven 
Empf�ngerhorizont nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Beklagte mit 
dem Bearbeitungsentgelt die laufzeitabh�ngige Nutzungsm�glichkeit des 
Darlehenskapitals verg�ten lasse. Zwar werde das Bearbeitungsentgelt ausweislich 
des Darlehensformulars f�r die "Kapital�berlassung" erhoben. Die Klausel k�nne in 
ihrer Gesamtheit aber nur so verstanden werden, dass die Beklagte durch die 
Erhebung der zus�tzlichen Geb�hr ihren Bearbeitungsaufwand erg�nzend zur 
gesetzlichen Regelung des � 488 Abs. 1 Satz 2 BGB geltend mache. F�r diese 
Auslegung spreche auch, dass das Bearbeitungsentgelt in den von der Beklagten 
erstellten Europ�ischen Standardinformationen f�r Verbraucherkredite nicht als 
Hauptleistung bezeichnet, sondern der Kategorie "Sonstige Kosten im 
Zusammenhang mit dem Kreditvertrag" zugeordnet werde. Im �brigen k�nne die 
Klausel selbst dann, wenn man zugunsten der Beklagten davon ausgehe, dass die 
Kapitalnutzung durch das Bearbeitungsentgelt mitverg�tet werde, nicht als 
kontrollfreie Preisnebenabrede eingeordnet werden. Lasse eine Klausel mehrere 
Auslegungsm�glichkeiten zu, sei nach der Unklarheitenregelung des � 305c Abs. 2 
BGB davon auszugehen, dass die Bearbeitungsgeb�hr lediglich der Abgeltung eines 
einmaligen Verwaltungsaufwandes diene und keine Entgeltfunktion aufweise.

http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE016802301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE048203140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE048203140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE048203140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE259801377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Bei der Bearbeitungsgeb�hr handle es sich auch nicht um ein Entgelt f�r eine neben 
die Kapitalbelassung tretende, rechtlich selbst�ndige Leistung. Denn die 
Zurverf�gungstellung der Darlehenssumme - f�r die das Bearbeitungsentgelt bei 
sachgerechter Auslegung verlangt werde - diene der Erf�llung der gesetzlichen 
Hauptleistungspflicht des Darlehensgebers aus � 488 Abs. 1 Satz 2 BGB (richtig: � 
488 Abs. 1 Satz 1 BGB) und sei damit nicht gesondert verg�tungsf�hig.

Die Vereinbarung eines Bearbeitungsentgelts benachteilige die Kl�ger 
unangemessen, � 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB. Nach dem gesetzlichen 
Leitbild des � 488 Abs. 1 Satz 2 BGB k�nne ein Kreditinstitut als Entgelt f�r die 
Darlehensgew�hrung ausschlie�lich den laufzeitabh�ngig bemessenen Zins 
beanspruchen, den es zur Deckung anfallender Kosten zu verwenden habe, nicht 
aber ein gesondertes Entgelt f�r den im eigenen Interesse liegenden und in Erf�llung 
gesetzlicher Pflichten anfallenden Bearbeitungsaufwand. Gr�nde, die die Klausel 
gleichwohl als angemessen erscheinen lie�en, seien nicht ersichtlich. Der mit der 
Bearbeitungsgeb�hr abzugeltende Aufwand der Beklagten stelle keine Dienstleistung 
gegen�ber dem Kunden dar, sondern diene vordringlich der Wahrung eigener 
Interessen der Beklagten. Auch sei die Klausel nicht deshalb angemessen, weil die 
Beklagte den Bearbeitungsaufwand andernfalls in den Sollzinssatz einkalkulieren 
m�sse und dies zu einer Verteuerung des Kredits f�hre. Derartige
preiskalkulatorische Erw�gungen seien nicht statthaft; vielmehr m�ssten die 
Verwender ihre Preise nach solchen Bedingungen kalkulieren, die sich mit den 
Geboten von Treu und Glauben vereinbaren lie�en.

Ein Recht der Beklagten auf Erhebung des Bearbeitungsentgelts lasse sich zudem 
nicht im Wege erg�nzender Vertragsauslegung begr�nden. Eine erg�nzende 
Vertragsauslegung scheitere jedenfalls daran, dass nicht feststehe, was die 
Vertragsparteien vereinbart h�tten, wenn sie bei Vertragsschluss die Unwirksamkeit 
der Entgeltklausel bedacht h�tten.

Einem R�ckforderungsanspruch stehe schlie�lich nicht die Vorschrift des � 814 BGB
entgegen. Es k�nne nicht angenommen werden, dass die Kl�ger auf Grund der von 
ihnen zur Begr�ndung ihres R�ckzahlungsverlangens herangezogenen 
oberlandesgerichtlichen Urteile aus den Jahren 2010 und 2011 gewusst h�tten, dass 
sie zur Leistung nicht verpflichtet seien. Blo�e Zweifel am Bestehen der Nichtschuld 
st�nden der gem�� � 814 BGB erforderlichen Kenntnis nicht gleich. Diese gen�gten 
nur ausnahmsweise dann, wenn die Leistung in der erkennbaren Absicht erfolgt sei, 
sie auch f�r den Fall der Nichtschuld zu bewirken. Das sei aber weder vorgetragen 
noch ersichtlich.

II.

Diese Ausf�hrungen halten revisionsrechtlicher Nachpr�fung im Ergebnis stand, so 
dass die Revision zur�ckzuweisen ist. Das Berufungsgericht hat zu Recht 
angenommen, dass den Kl�gern gegen die Beklagte gem�� � 812 Abs. 1 Satz 1 Fall 
1 BGB ein Anspruch auf R�ckzahlung des geleisteten Bearbeitungsentgelts in H�he 
von 1.200 € zusteht.

1. Die anspruchsbegr�ndenden Voraussetzungen des � 812 Abs. 1 Satz 1 BGB
liegen vor. Nach den gem�� � 559 Abs. 2 ZPO f�r den Senat bindenden, von der 
Revision unangegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts haben die Kl�ger 
das Bearbeitungsentgelt unmittelbar nach Vertragsschluss an die Beklagte gezahlt. 
Diese Leistung erfolgte, wie das Berufungsgericht zutreffend ausgef�hrt hat, ohne 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE048203140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE048203140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE260101377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE048203140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE084302377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE084302377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE084102377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE065903301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


-  K
r e

d i t s
a chve r s

t ä
nd i g

e  -  
GbR

Seite 5 von 25

Rechtsgrund. Denn die Vereinbarung �ber das Bearbeitungsentgelt ist gem�� � 307 
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam. Die hiergegen erhobenen Einw�nde der 
Revision greifen nicht durch.

a) Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht angenommen, dass es sich bei der 
streitigen Vereinbarung �ber das Bearbeitungsentgelt um eine Allgemeine 
Gesch�ftsbedingung handelt. Gem�� � 305 Abs. 1 Satz 1 BGB sind Allgemeine 
Gesch�ftsbedingungen f�r eine Vielzahl von Vertr�gen vorformulierte 
Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei der anderen Vertragspartei bei 
Abschluss des Vertrages stellt. Diese Voraussetzungen sind hier gegeben.

aa) Bei der Bestimmung �ber das Bearbeitungsentgelt handelt es sich um eine 
vorformulierte Vertragsbedingung. Vorformuliert sind Vertragsbedingungen, wenn sie 
f�r eine mehrfache Verwendung schriftlich aufgezeichnet oder in sonstiger Weise 
fixiert sind. Dabei ist ausreichend, wenn die Vertragsbedingung zum Zwecke 
k�nftiger wiederholter Einbeziehung in Vertragstexte "im Kopf des Verwenders" 
gespeichert ist (BGH, Urteil vom 10. M�rz 1999 - VIII ZR 204/98, BGHZ 141, 108, 
111).

Demgegen�ber ist nicht erforderlich, dass ein in einem Darlehensvertrag enthaltenes 
Bearbeitungsentgelt zugleich in einem Preis- und Leistungsverzeichnis oder einem 
Preisaushang ausgewiesen ist (Strube/Fandel, BKR 2014, 133, 134); hierin kann 
allenfalls ein gewichtiges Indiz f�r die Annahme einer Allgemeinen 
Gesch�ftsbedingung liegen (LG Stuttgart, ZIP 2014, 18; vgl. Schulthei�, WuB IV C. � 
307 BGB 11.13). Unabh�ngig von einer solchen Fixierung ist eine 
Bearbeitungsentgeltklausel in einem Darlehensvertrag vielmehr auch dann 
vorformuliert, wenn der Klauselverwender beim Abschluss von Darlehensvertr�gen 
regelm��ig ein Bearbeitungsentgelt in H�he festgelegter Prozents�tze verlangt oder 
er das Entgelt anhand der Daten des individuellen Darlehensvertrages nach 
bestimmten Vorgaben errechnet und es sodann in den Vertrag einbezogen wird 
(Becher/Krepold, BKR 2014, 45, 47; Casper/M�llers, BKR 2014, 59; abweichend LG 
Essen, Beschluss vom 30. August 2013 - 13 S 91/13; AG Marienberg, WM 2013, 
1357; AG D�sseldorf, Urteil vom 28. August 2012 - 36 C 3722/12). So liegt der Fall 
hier.

Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts berechnet die Beklagte in 
Verbraucherkreditvertr�gen pauschaliert eine Bearbeitungsgeb�hr in H�he von 3% 
des Nettokreditbetrages. Diese tatrichterliche Feststellung ist revisionsrechtlich nicht 
zu beanstanden. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass die 
Beklagte die dahingehende Behauptung der Kl�ger zugestanden hat, � 138 Abs. 3 
ZPO. Die Beklagte hat den entsprechenden Kl�gervortrag nicht bestritten. Ebenso 
wenig hat sie in den Tatsacheninstanzen in Zweifel gezogen, dass sie bereits im 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit den Kl�gern regelm��ig ein Bearbeitungsentgelt 
in H�he von 3% verlangt hat, so wie sich dies aus einem kl�gerseits vorgelegten 
aktuellen Screenshot der Internetseite der Beklagten ergab.

bb) Ohne Erfolg wendet sich die Revision ferner gegen die Annahme des 
Berufungsgerichts, die Regelung �ber das Bearbeitungsentgelt sei von der Beklagten 
gestellt worden.

Gestellt ist eine Klausel, wenn eine Partei die Vertragsbedingung in die 
Verhandlungen einbringt und deren Einbeziehung in den Vertrag verlangt; 
ma�geblich sind insoweit die Umst�nde des Einzelfalles (BGH, Urteil vom 17. 
Februar 2010 - VIII ZR 67/09, BGHZ 184, 259 Rn. 11). Dabei wird bei 
Verbrauchervertr�gen - wie hier - gem�� � 310 Abs. 3 Nr. 1 BGB widerleglich 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE260101377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE259501377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE308679900&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE308679900&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=SBLU000414914&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE226352013&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE260101377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=SILU000062014&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=SILU000062114&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE130017303&doc.part=K&doc.pid=KORE303672014&doc.ppart=L&doc.price=0.0#f
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE562302013&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE130001548&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE016802301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313012010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313012010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313012010&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_11
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE260404817&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


-  K
r e

d i t s
a chve r s

t ä
nd i g

e  -  
GbR

Seite 6 von 25

vermutet, dass eine Vertragsbedingung gestellt ist, sofern sie nicht durch den 
Verbraucher in den Vertrag eingef�hrt wurde. Diese Vermutung hat die Beklagte nicht 
widerlegt.

Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Beklagte die Vertragsmaske 
um das Bearbeitungsentgelt erg�nzt. Damit hat sie das Entgelt ebenso in den Vertrag 
eingebracht wie dessen Einbeziehung verlangt. Anders als die Revision meint, l�sst 
der blo�e "innere Vorbehalt" des Klauselverwenders, sich gegebenenfalls auf einen 
geringeren Betrag einzulassen oder auf das Bearbeitungsentgelt v�llig zu verzichten, 
das Merkmal des Stellens nicht entfallen. Denn dieses Tatbestandsmerkmal entf�llt 
erst dann, wenn der Kunde in der Auswahl der Bedingungen frei ist und Gelegenheit 
dazu erh�lt, alternativ eigene Textvorschl�ge mit der effektiven M�glichkeit ihrer 
Durchsetzung in die Verhandlung einzubringen (Palandt/Gr�neberg, BGB, 73. Aufl., � 
305 Rn. 10). Dazu, dass die Beklagte den Kl�gern tats�chlich Gelegenheit zur 
Ab�nderung der Vereinbarung �ber das Bearbeitungsentgelt gegeben h�tte, hat das 
Berufungsgericht jedoch weder Feststellungen getroffen noch zeigt die Revision 
dahingehenden, vom Berufungsgericht �bergangenen Tatsachenvortrag der 
Beklagten auf.

b) Zu Recht hat das Berufungsgericht auch die Unwirksamkeit der verwendeten 
Klausel bejaht.

aa) Die Wirksamkeit formularm��iger Bearbeitungsentgelte in 
Verbraucherdarlehensvertr�gen wird in Rechtsprechung und Literatur unterschiedlich 
beurteilt (siehe auch BVerfG, WM 2014, 251, 252).

(1) �berwiegend wird angenommen, dass solche Klauseln der Inhaltskontrolle 
unterliegen und Privatkunden entgegen den Geboten von Treu und Glauben 
unangemessen benachteiligen (M�nchKommBGB/K. P. Berger, 6. Aufl., � 488 Rn. 
159; Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen, AGB-Recht, 11. Aufl., (10) Darlehensvertr�ge 
Rn. 3; Schmidt in Wolf/Lindacher/Pfeiffer, 6. Aufl., Darlehensvertr�ge, D 26; 
Palandt/Gr�neberg, BGB, 73. Aufl., � 307 Rn. 69; Schwintowski; Knops, ZBB 2010, 
479, 481 f.; Nobbe, WM 2008, 185, 193; ders., WuB IV C. � 307 BGB 2.14; 
Baumann, BB 2011, 2132; Tiffe, VuR 2012, 127; Schmieder, WM 2012, 2358, 2359
ff.; Leschau, DAR 2013, 158; Maier, VuR 2014, 31; Strube/Fandel, BKR 2014, 133; 
M�ller-Christmann, Strube, WuB IV C. � 307 BGB 2.10; Kremer/Heldt, EWiR 2011, 
483, 484; Schnauder, WuB IV C. � 307 BGB 1.11; Haertlein, WuB I E 1. Kreditvertrag 
2.12; Schulthei�, WuB IV C. � 307 BGB 11.13; Toussaint, EWiR 2014, 101, 102; 
insbesondere zu Bedenken jedenfalls gegen die Berechnung des 
Bearbeitungsentgelts in prozentualer Abh�ngigkeit vom Nettodarlehensbetrag siehe 
Rohe in Bamberger/Roth, BeckOK BGB, Stand: 01.02.2014, Edition 30, � 488 Rn. 
77; Steppeler, Bankentgelte, 2003, Rn. 427 ff.; vgl. zudem Kr�ger/B�tter, WM 2005, 
673, 676 f.).

Diese Sichtweise entspricht auch der nahezu einhelligen Rechtsprechung der 
Oberlandesgerichte, die �ber formularm��ige Bearbeitungsentgelte in 
Verbraucherdarlehensvertr�gen im Rahmen von Unterlassungsklagen nach � 1 
UKlaG entschieden haben (OLG Bamberg, WM 2010, 2072, 2073 ff.; OLG Dresden, 
WM 2011, 2320; OLG Celle, Beschluss vom 13. Oktober 2011 - 3 W 86/11; OLG 
Hamm, BeckRS 2011, 08607; OLG Karlsruhe, WM 2011, 1366, 1368 ff.; OLG 
Zweibr�cken, MDR 2011, 1125; OLG Frankfurt am Main, BeckRS 2012, 09048; KG, 
Beschluss vom 24. Oktober 2013 - 23 U 101/12, n.v.; aA OLG D�sseldorf, Beschluss 
vom 14. Oktober 2013 - 14 U 133/13,).
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Dem sind die Land- und Amtsgerichte, die derzeit in gro�er Zahl mit Klagen einzelner 
Darlehensnehmer auf R�ckerstattung des geleisteten Bearbeitungsentgelts befasst 
sind, weitgehend gefolgt (siehe nur LG Berlin, WM 2013, 1710, 1711 ff.; LG 
M�nchengladbach, BeckRS 2013, 15957; LG Stuttgart, ZIP 2014, 18; LG N�rnberg-
F�rth, Urteil vom 27. Januar 2014 - 6 S 3714/13, AG Offenbach, Urteil vom 4. Juli 
2012 - 380 C 33/12; AG Schorndorf, Urteil vom 24. Oktober 2012 - 2 C 388/12; AG 
Neum�nster, BKR 2013, 466 f.; AG Frankfurt am Main, BKR 2013, 502, 503 f.; siehe 
au�erdem Entscheidung der Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank, BKR 
2013, 425, 426).

(2) Demgegen�ber h�lt die Gegenauffassung, h�ufig unter Hinweis auf �ltere 
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, die formularm��ige Vereinbarung von 
Bearbeitungsentgelten in bank�blicher H�he f�r zul�ssig, wobei - mit im Einzelnen 
unterschiedlichem Begr�ndungsansatz - teilweise schon die Kontrollf�higkeit der 
betreffenden Klauseln, jedenfalls aber eine mit diesen verbundene unangemessene 
Kundenbenachteiligung verneint wird (LG Berlin, WM 2010, 709; LG Aachen, 
Beschluss vom 26. August 2013 - 6 S 107/13, LG Essen, Beschluss vom 30. August 
2013 - 13 S 91/13, LG N�rnberg-F�rth, Urteil vom 27. Dezember 2013 - 10 O 
5948/13, LG M�nchen I, ZIP 2014, 20 f.; AG D�sseldorf, BKR 2013, 500, Rn. 46 ff.; 
AG M�nchen, WM 2013, 1946 und 1947; Bruchner/Krepold in 
Schimansky/Bunte/Lwowski, Bankrechts-Handbuch, 4. Aufl., � 78 Rn. 118; Peterek in 
K�mpel/Wittig, Bank- und Kapitalmarktrecht, 4. Aufl., Rn. 6.368; Bunte, AGB-Banken 
und Sonderbedingungen, 3. Aufl., AGB-Banken Rn. 287; Fandrich in Graf von 
Westphalen/Th�sing, Vertragsrecht und AGB-Klauselwerke, Darlehensvertrag 
(Stand: M�rz 2012) Rn. 48 f.; Canaris, AcP 200 (2000), 273, 334; Godefroid, ZIP 
2011, 947, 949; Placzek, WM 2011, 1066, 1067 ff.; H. Berger/R�bsamen, WM 2011, 
1877, 1879; Piekenbrock/Ludwig, WM 2012, 2349, 2350 ff.; Billing, WM 2013, 1777
ff., 1829 ff.; Weber, BKR 2013, 450, 453 ff.; Becher/Krepold, BKR 2014, 45, 48 ff.; 
Casper/M�llers, BKR 2014, 59, 60 ff.; Kropf/Habl, BKR 2014, 145, 146 f.; Edelmann, 
BankPraktiker Wiki Bankentgelte, Dezember 2012, S. 16; Hertel, Cahn, WuB IV C. � 
307 BGB 1.12; Rollberg, EWiR 2014, 103 f.; wohl auch Staudinger/Coester, BGB, 
Neubearbeitung 2013, � 307 Rn. 329; differenzierend M�nchKommBGB/Wurmnest, 
6. Aufl., � 307 Rn. 191).

bb) Zutreffend ist die erstgenannte Auffassung. Allerdings sind Bearbeitungsentgelte 
in bank�blicher H�he von zuletzt bis zu 2% in der �lteren Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs - ohne n�here Begr�ndung - unbeanstandet geblieben (vgl. 
BGH, Urteile vom 29. Juni 1979 - III ZR 156/77, NJW 1979, 2089, 2090, vom 2. Juli 
1981 - III ZR 17/80, WM 1981, 838, 839, vom 1. Juni 1989 - III ZR 219/87, WM 1989, 
1011, 1014 und vom 29. Mai 1990 - XI ZR 231/89, BGHZ 111, 287, 293; vgl. auch 
BGH, Urteile vom 21. Februar 1985 - III ZR 207/83, WM 1985, 686, 687, vom 5. Mai 
1992 - XI ZR 242/91, NJW 1992, 2560, 2563 und vom 14. September 2004 - XI ZR 
11/04, WM 2004, 2306, 2308). Soweit darin die Billigung formularm��ig erhobener 
Bearbeitungsentgelte in Verbraucherdarlehensvertr�gen zum Ausdruck kommen 
sollte, h�lt der infolge ge�nderter Gesch�ftsverteilung seit l�ngerem f�r 
Rechtsstreitigkeiten �ber Darlehensvertr�ge zwischen einem Kreditinstitut und einem 
Darlehensnehmer allein zust�ndige erkennende Senat hieran f�r das in den �� 488 
ff. BGB geregelte Darlehensrecht nicht fest (vgl. � 132 Abs. 3 Satz 2 GVG). Denn 
gemessen an der seit Langem gefestigten Senatsrechtsprechung zur AGB-
rechtlichen Kontrolle von Bankentgelten, von der abzuweichen der Streitfall keinen 
Anlass bietet, unterliegen Klauseln �ber Bearbeitungsentgelte wie die hier 
streitbefangene nicht nur der Inhaltskontrolle (dazu cc), sondern halten dieser auch 
nicht stand (dazu dd).

cc) � 307 Abs. 3 Satz 1 BGB beschr�nkt die Inhaltskontrolle auf solche 
Bestimmungen in Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen, durch die von 
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Rechtsvorschriften abweichende oder diese erg�nzende Regelungen vereinbart 
werden. Hierunter fallen - wie das Berufungsgericht zutreffend ausgef�hrt hat - zwar 
weder Bestimmungen �ber den Preis der vertraglichen Hauptleistung noch Klauseln 
�ber das Entgelt f�r eine rechtlich nicht geregelte zus�tzlich angebotene 
Sonderleistung. Preisnebenabreden, die keine echte (Gegen-)Leistung zum 
Gegenstand haben, sondern mit denen der Klauselverwender allgemeine 
Betriebskosten, Aufwand f�r die Erf�llung gesetzlich oder nebenvertraglich 
begr�ndeter eigener Pflichten oder f�r sonstige T�tigkeiten auf den Kunden abw�lzt, 
die der Verwender im eigenen Interesse erbringt, sind hingegen der Inhaltskontrolle 
unterworfen (st. Rspr., Senatsurteile vom 21. April 2009 - XI ZR 78/08, BGHZ 180, 
257 Rn. 16, vom 7. Dezember 2010 - XI ZR 3/10, BGHZ 187, 360 Rn. 26 und vom 
13. November 2012 - XI ZR 500/11, BGHZ 195, 298 Rn. 13, jeweils mwN).

Ob eine Klausel nach diesen Grunds�tzen eine kontrollf�hige Preisnebenabrede oder 
eine kontrollfreie Preisabrede enth�lt, ist durch Auslegung zu ermitteln. Diese hat 
sich, ausgehend von den Verst�ndnism�glichkeiten eines rechtlich nicht 
vorgebildeten Durchschnittskunden, nach dem objektiven Inhalt und typischen Sinn 
der in Rede stehenden Klausel einheitlich danach zu richten, wie ihr Wortlaut von 
verst�ndigen und redlichen Vertragspartnern unter Abw�gung der Interessen der 
regelm��ig beteiligten Verkehrskreise verstanden wird. Zweifel bei der Auslegung 
gehen nach � 305c Abs. 2 BGB zu Lasten des Verwenders. Au�er Betracht bleiben 
dabei nur solche Auslegungsm�glichkeiten, die zwar theoretisch denkbar, praktisch 
aber fernliegend und daher nicht ernstlich in Betracht zu ziehen sind (Senatsurteile 
vom 7. Juni 2011 - XI ZR 388/10, BGHZ 190, 66 Rn. 21 und vom 13. November 2012 
- XI ZR 500/11, BGHZ 195, 298 Rn. 15 f., jeweils mwN).

(1) Nach diesen Ma�st�ben hat das Berufungsgericht die von der Beklagten 
verwendete Klausel, die der Senat selbst�ndig auslegen darf (vgl. Senatsurteil vom 
13. November 2012 - XI ZR 500/11, BGHZ 195, 298 Rn. 15), zu Recht als 
kontrollf�hige Preisnebenabrede eingeordnet.

Zwar wird das Bearbeitungsentgelt ausweislich des Darlehensvertrages als Entgelt 
erhoben, das f�r die "Kapital�berlassung" geschuldet ist. Zugleich wird es aber 
ausdr�cklich als "Bearbeitungsentgelt" bezeichnet. Hiervon ausgehend hat das 
Berufungsgericht aus Sicht eines durchschnittlichen, rechtlich nicht gebildeten, 
verst�ndigen Kunden rechtsfehlerfrei angenommen, die Beklagte verlange ein 
zus�tzliches Entgelt zur Abgeltung ihres Bearbeitungsaufwandes im Zusammenhang 
mit der Kreditgew�hrung und der Auszahlung der Darlehensvaluta. Diese Auslegung 
ist ebenso naheliegend wie zutreffend (vgl. KG Berlin, Beschluss vom 24. Oktober 
2013 - 23 U 101/12, S. 5, n.v.). Die Revision wendet hiergegen ohne Erfolg ein, 
dieses Klauselverst�ndnis sei praktisch fernliegend und deshalb f�r die AGB-
rechtliche Beurteilung bedeutungslos, weil der Kunde das Bearbeitungsentgelt "nicht 
mehr und nicht weniger" als Bestandteil des zu zahlenden Gesamtentgelts 
wahrnehme, das zwar mit der erfolgreichen Bearbeitung des Darlehensantrages f�llig 
werde, aber keinen bestimmten Arbeitsschritten zuzuordnen sei.

(a) F�r die vom Berufungsgericht vorgenommene Auslegung spricht schon die von 
der Beklagten selbst gew�hlte Bezeichnung des Entgelts als "Bearbeitungsentgelt". 
Zwar ist die Bezeichnung einer Klausel grunds�tzlich nicht allein ma�geblich. Sind 
aber ihr Wortlaut und Wortsinn - wie hier - aussagekr�ftig, so kommt ihnen 
wesentliche Bedeutung f�r die Auslegung zu (vgl. Senatsurteile vom 7. Dezember 
2010 - XI ZR 3/10, BGHZ 187, 360, Rn. 33 und vom 7. Juni 2011 - XI ZR 388/10, 
BGHZ 190, 66 Rn. 25). Das dem Berufungsurteil zugrunde liegende 
Klauselverst�ndnis wird zudem durch den allgemeinen Sprachgebrauch gest�tzt. 
Danach wird ein Bearbeitungsentgelt �blicherweise als Entgelt f�r die Bearbeitung 
eines Antrags verstanden (vgl. Duden online, Stand: 18. Januar 2013, Stichwort 
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"Bearbeitungsgeb�hr"). Zudem ist im Darlehensrecht allgemein anerkannt, dass das 
Bearbeitungsentgelt eine einmalige, pauschale Verg�tung darstellt, die der Abgeltung 
des Verwaltungsaufwandes der darlehensgebenden Bank bei der Kreditbearbeitung 
und -auszahlung dient (Bruchner/Krepold in Schimansky/Bunte/Lwowski, Bankrechts-
Handbuch, 4. Aufl., � 78 Rn. 116, 108; Billing, WM 2013, 1829, 1831; OLG 
Zweibr�cken, MDR 2011, 1125; OLG Karlsruhe, WM 2011, 1366, 1368 f.). Dies 
entspricht auch der finanz�konomischen Sicht (Wimmer, WM 2012, 1841, 1843).

Das Bearbeitungsentgelt soll insbesondere den vorvertraglichen Aufwand abgelten, 
der im Zusammenhang mit der Pr�fung der Kreditw�rdigkeit des Verbrauchers und 
der Vertragsvorbereitung, so etwa f�r die F�hrung der Kundengespr�che, die 
Erfassung der Kundenw�nsche und Kundendaten anf�llt (OLG D�sseldorf, Urteil vom 
24. Februar 2011 - 6 U 162/10; Nobbe, WM 2008, 185, 193). Dar�ber hinaus deckt 
es - bei weitergehendem Verst�ndnis und unabh�ngig von seiner Bezeichnung im 
Einzelfall - die Kosten, die f�r die Ausfertigung und Pr�fung des Vertrages, die 
Beschaffung und Ausreichung der Darlehensvaluta sowie m�glicherweise auch f�r 
nach Vertragsschluss erforderliche weitergehende Abwicklungs-, Pr�fungs- und 
�berwachungst�tigkeiten anfallen (so auch OLG Karlsruhe, WM 2011, 1366, 1369).

(b) Die Beklagte hat diese Funktion des Bearbeitungsentgelts letztlich selbst nicht in 
Abrede gestellt. Denn sie tr�gt in der Revisionsbegr�ndung zur Rechtfertigung des 
Bearbeitungsentgelts vor, dieses sei zur Deckung des Verwaltungsaufwandes f�r die 
Vorbereitung und den Abschluss des Vertrages sowie die Auszahlung der 
Darlehensvaluta erforderlich.

(2) Gemessen hieran stellt sich das Bearbeitungsentgelt, wie das Berufungsgericht 
im Ergebnis zu Recht angenommen hat, weder als kontrollfreie Preishauptabrede f�r 
die vertragliche Hauptleistung (a) noch als Entgelt f�r eine Sonderleistung (b) dar.

(a) Der Inhaltskontrolle entzogene Bestimmung �ber den Preis f�r die Gew�hrung 
des Darlehens im Sinne von � 307 Abs. 3 Satz 1 BGB ist beim Darlehen -
vorbehaltlich etwaiger kontrollfreier Entgelte f�r Sonder- oder Zusatzleistungen - der 
gem�� � 488 Abs. 1 Satz 2 BGB zu zahlende Zins.

(aa) Die im Gegenseitigkeitsverh�ltnis stehenden Hauptleistungspflichten beim 
Gelddarlehen sind in � 488 BGB geregelt. Gem�� � 488 Abs. 1 Satz 1 BGB ist der 
Darlehensgeber auf Grund des Darlehensvertrages verpflichtet, dem 
Darlehensnehmer den vereinbarten Geldbetrag zur Verf�gung zu stellen. Diese 
Pflicht umfasst die �berlassung und die Belassung des vereinbarten Geldbetrages 
w�hrend der Vertragslaufzeit (BT-Drucks. 14/6040, S. 252). Der Darlehensnehmer 
seinerseits hat das Darlehen nach � 488 Abs. 1 Satz 2 BGB bei F�lligkeit 
zur�ckzuzahlen und als Gegenleistung f�r die Zurverf�gungstellung des 
Geldbetrages den vertraglich vereinbarten Zins zu zahlen. Beim Darlehensvertrag 
stellt daher - wovon das Berufungsgericht zutreffend ausgegangen ist - der Zins den 
Preis f�r die Kapitalnutzung dar (Senatsurteil vom 7. Juni 2011 - XI ZR 388/10, BGHZ 
190, 66 Rn. 23 mwN; vgl. auch Senatsurteil vom 7. Mai 1991 - XI ZR 244/90, BGHZ 
114, 330, 333).

(bb) Aus der Systematik der �� 491 ff. BGB folgt entgegen der Ansicht der Revision 
nichts anderes. Zwar ist sowohl in der Preisangabenverordnung als auch im 
materiellen Recht in zahlreichen Vorschriften neben Zinsen von "Kosten" die Rede (
Art. 247 � 3 Abs. 1 Nr. 10, Abs. 2 Satz 3 EGBGB i.V.m. � 6 PAngV, �� 491, 491a 
Abs. 1, � 492 Abs. 2 BGB i.V.m. Art. 247 �� 6 bis 13 EGBGB, � 494 Abs. 4 Satz 1, � 
501 BGB sowie � 505 BGB i.V.m. Art. 247 � 17 EGBGB). Hieraus kann aber nicht der 
Schluss gezogen werden, dass beim Verbraucherdarlehen nicht nur der vereinbarte 
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Zins, sondern das Gesamtentgelt einschlie�lich s�mtlicher Kosten die der 
Inhaltskontrolle entzogene Preishauptabrede ist.

Aus der tatbestandlichen Erw�hnung von Kosten in den vorgenannten 
Bestimmungen l�sst sich nach deren Sinn und Zweck nicht folgern, der Gesetzgeber 
habe die Vereinbarkeit solcher Kosten als Teil der im Gegenseitigkeitsverh�ltnis 
stehenden Hauptleistung des Darlehensnehmers implizit vorausgesetzt (vgl. 
Schulthei�, WuB IV C. � 307 BGB 11.13). Denn diese Bestimmungen legen - anders 
als � 488 BGB - weder die vertraglichen Hauptleistungspflichten fest noch enthalten 
sie ein Recht der darlehensgebenden Bank zur Entgelterhebung. Vielmehr regeln sie 
entsprechend dem Schutzgedanken des Verbraucherdarlehensrechts die 
vorvertragliche oder vertragliche Information des Darlehensnehmers (�� 491a, 492 
Abs. 2 BGB i.V.m. Art. 247 �� 3, 6 bis 13 EGBGB und � 6 PAngV, � 505 Abs. 1 und 2 
BGB i.V.m. Art. 247 � 17 EGBGB), die Rechtsfolgen bei Formm�ngeln (�� 494, 505 
Abs. 3 BGB), die R�ckabwicklung beim verbundenen Gesch�ft (� 358 Abs. 4 Satz 2 
BGB), die Berechnung des R�ckzahlungsbetrages bei vorzeitiger 
Vertragsbeendigung (� 501 BGB) und den Anwendungsbereich der Vorschriften �ber 
das Verbraucherdarlehen (� 491 BGB).

(aaa) Die Vorschriften der Art. 247 � 3 Abs. 1 Nr. 3, Nr. 10, Abs. 2 Satz 3 EGBGB
i.V.m. � 6 PAngV begr�nden allein die aus dem Transparenzgebot abgeleitete Pflicht, 
das Bearbeitungsentgelt als Teil der Gesamtkosten anzugeben. Die 
Preisangabenverordnung dient der Gew�hrleistung von Preiswahrheit und -klarheit 
durch ordnungsgem��e Verbraucherinformation, der St�rkung der Stellung des 
Verbrauchers gegen�ber Handel und Gewerbe durch optimale 
Preisvergleichsm�glichkeiten sowie der F�rderung des Wettbewerbs (BGH, Urteil 
vom 31. Oktober 2013 - I ZR 139/12). Sie trifft hingegen weder eine materiell-
rechtliche Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenleistungen noch kann ihr als 
Verbraucherschutzvorschrift eine generelle Billigung s�mtlicher, neben dem Zins 
anfallender Entgelte entnommen werden. In den nach der Preisangabenverordnung 
ermittelten effektiven Jahreszins sind die erfassten Kosten vielmehr allein schon 
deshalb einzubeziehen, weil sie - ob berechtigt oder unberechtigt - vom Kunden 
tats�chlich verlangt werden (vgl. Senatsurteile vom 7. Dezember 2010 - XI ZR 3/10, 
BGHZ 187, 360 Rn. 39 und vom 7. Juni 2011 - XI ZR 388/10, BGHZ 190, 66 Rn. 35).

Daraus, dass der Gesetzgeber in materiell-rechtlichen Vorschriften auf die 
Preisangabenverordnung verweist (� 491a Abs. 1 BGB i.V.m. Art. 247 � 3 Abs. 2 
Satz 3 EGBGB, � 492 Abs. 2 i.V.m. Art. 247 � 6 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. � 3 Abs. 1 Nr. 3 
und Abs. 2 Satz 3 EGBGB), folgt nichts anderes (aA Bruchner/Krepold in 
Schimansky/Bunte/Lwowski, Bankrechts-Handbuch, 4. Aufl., � 78 Rn. 118; 
Becher/Krepold, BKR 2014, 45, 49). Denn diese Verweisungen lassen den Charakter 
der Preisangabenverordnung als lediglich formelles Preisrecht (vgl. Senatsurteile vom 
7. Dezember 2010 - XI ZR 3/10, BGHZ 187, 360 Rn. 39 und vom 7. Juni 2011 - XI ZR 
388/10, BGHZ 190, 66 Rn. 35, jeweils mwN) unber�hrt.

Das Bearbeitungsentgelt wird auch nicht deshalb kontrollfreier Preisbestandteil, weil 
es auf Grund europarechtlicher Vorgaben als Teil der Gesamtkalkulation der 
Beklagten in die Berechnung des effektiven Jahreszinses einzubeziehen ist (vgl. OLG 
Bamberg, WM 2010, 2072, 2073; OLG Celle, Beschluss vom 13. Oktober 2011 - 3 W 
86/11). Der effektive Jahreszins ist kein Zins im Rechtssinne, sondern eine blo�e, der 
Transparenz dienende Rechengr��e (vgl. Staudinger/Blaschczok, BGB, Bearbeitung 
1997, � 246 Rn. 39, 41). Die Bestimmungen der � 491a Abs. 1, � 492 Abs. 2 BGB
und � 505 BGB bezwecken dem entsprechend lediglich, den Kunden zu informieren 
und ihm die mit der Kreditaufnahme verbundene Gesamtbelastung vor Augen zu 
f�hren (OLG Dresden, WM 2011, 2320, 2321; LG Berlin, WM 2013, 1710, 1712; 
siehe auch BT-Drucks. 16/11643, S. 78; Strube, WuB IV C. � 307 BGB 2.10). 
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Deshalb l�sst sich aus dem Umstand, dass der Gesetzgeber die Nichteinhaltung von 
Transparenzvorschriften sanktioniert (� 494 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 1, � 505 Abs. 3 
BGB), ebenfalls nichts f�r eine Einordnung s�mtlicher in den effektiven Jahreszins 
einzubeziehenden Entgelte als kontrollfreie Preisbestandteile herleiten (aA 
Becher/Krepold, BKR 2014, 45, 53). Au�erdem vermag die blo�e Tatsache, dass ein 
Entgelt - wie letztlich jedes Entgelt - Teil der Gesamtkalkulation der 
darlehensgebenden Bank ist, die Einordnung als Preishauptabrede nicht zu 
rechtfertigen (vgl. schon Senatsurteil vom 7. Juni 2011 - XI ZR 388/10, BGHZ 190, 66
Rn. 20).

(bbb) Ebenso wenig kann aus � 501 BGB entnommen werden, dass 
laufzeitunabh�ngige Kosten als Teil der Gesamtkosten der Inhaltskontrolle entzogen 
sind (Strube/Fandel, BKR 2014, 133, 137; aA LG M�nchen I, ZIP 2014, 20, 21; 
Becher/Krepold, BKR 2014, 45, 50, 53; Rollberg, EWiR 2014, 103, 104). Aus der 
Vorschrift folgt lediglich, dass sich die Gesamtkosten des Kredits im Sinne von � 6 
Abs. 3 PAngV bei vorzeitiger Vertragsbeendigung um die Zinsen und die 
"laufzeitabh�ngigen Kosten" erm��igen, die auf die Zeit nach der F�lligkeit oder 
Erf�llung entfallen. Das Gesetz h�lt damit zwar im Umkehrschluss die Existenz 
"laufzeitunabh�ngiger Kosten" f�r m�glich, die dem Kunden bei vorzeitiger 
R�ckzahlung nicht anteilig erstattet werden. � 501 BGB enth�lt aber nach Wortlaut 
sowie Sinn und Zweck der Regelung lediglich eine f�r s�mtliche 
laufzeitunabh�ngigen Kosten geltende Berechnungsvorschrift f�r die 
R�ckabwicklung. Sie ist weder Anspruchsgrundlage (Regierungsentwurf BT-Drucks. 
16/11643, S. 86; M�nchKommBGB/Sch�rnbrand, 6. Aufl., � 501 Rn. 4) noch verh�lt 
sie sich dazu, ob Bearbeitungsentgelte Teil der gesetzlich geschuldeten 
Hauptleistung des Darlehensgebers sind (LG Berlin, WM 2013, 1710, 1712).

(ccc) Entgegen der Ansicht der Revision folgt auch aus der Definition des 
Verbraucherdarlehens als "entgeltlichem" Darlehen in � 491 Abs. 1 BGB nicht, dass 
beim Verbraucherdarlehen - abweichend von � 488 Abs. 1 Satz 2 BGB - nicht nur der 
Zins, sondern das geschuldete Gesamtentgelt der Preis f�r die Darlehensgew�hrung 
ist (aA LG N�rnberg-F�rth, Urteil vom 27. Dezember 2013 - 10 O 5948/13; 
Becher/Krepold, BKR 2014, 45, 49). � 491 BGB legt lediglich den 
Anwendungsbereich der Vorschriften �ber das Verbraucherdarlehen fest, definiert die 
vertraglichen Hauptleistungspflichten beim Darlehen aber nicht neu. Vor diesem 
Hintergrund kn�pft � 491 Abs. 1 BGB nur deshalb am "entgeltlichen" - statt am 
"verzinslichen" - Darlehen an, um den Anwendungsbereich der �� 491 ff. BGB im 
Interesse eines wirksamen Verbraucherschutzes auf solche Darlehen zu erstrecken, 
bei denen der Darlehensgeber auf die Vereinbarung von Zinsen verzichtet, dieser 
Verzicht jedoch durch hohe Kosten wieder ausgeglichen wird (BT-Drucks. 16/11643, 
S. 75 f., 77; vgl. � 491 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3 BGB).

(cc) Das Bearbeitungsentgelt kann des Weiteren nicht unter Hinweis darauf, eine 
Preisaufspaltung sei generell zul�ssig, als kontrollfreies Teilentgelt f�r die 
Darlehensgew�hrung eingeordnet werden.

Zutreffend ist allerdings, dass der Klauselverwender nach st�ndiger Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs in der konkreten Ausgestaltung seines Preisgef�ges 
grunds�tzlich frei ist und er seine Leistung entweder zu einem Pauschalpreis 
anbieten oder den Preis in mehrere Preisbestandteile oder Teilentgelte aufteilen kann 
(BGH, Urteile vom 8. Oktober 1998 - III ZR 278/97, WM 1998, 2432, 2434, vom 14. 
Oktober 1997 - XI ZR 167/96, BGHZ 137, 27, 30, vom 7. Dezember 2010 - XI ZR 
3/10, BGHZ 187, 360 Rn. 31 und vom 7. Juni 2011 - XI ZR 388/10, BGHZ 190, 66
Rn. 24 f.). Diese Grunds�tze gelten auch f�r das in � 488 BGB geregelte Darlehen. 
Es ist daher anerkannt, dass der Darlehensgeber neben dem Zins ein Disagio als 
zins�hnliches (Teil-)Entgelt f�r die zeitweilige Kapitalnutzung in Gestalt eines 
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Einmalentgelts erheben kann, das in der Regel integraler Bestandteil der 
laufzeitabh�ngigen Zinskalkulation ist (st. Rspr., Senatsurteile vom 29. Mai 1990 - XI 
ZR 231/89, BGHZ 111, 287, 289 f. und vom 4. April 2000 - XI ZR 200/99, WM 2000, 
1243, 1244).

Zins im Rechtssinne ist jedoch lediglich die nach der Laufzeit des Darlehens 
bemessene, gewinn- und umsatzunabh�ngige Verg�tung f�r die M�glichkeit des 
Gebrauchs des auf Zeit �berlassenen Kapitals (RGZ 86, 399, 400 f.; BGH, Urteile 
vom 9. November 1978 - III ZR 21/77, NJW 1979, 805, 806 und vom 29. Juni 1979 -
III ZR 156/77, NJW 1979, 2089, 2090; Palandt/Gr�neberg, BGB, 73. Aufl., � 246 Rn. 
2). In Abgrenzung zu den Darlehensnebenkosten ist ein Entgelt deshalb nur dann 
zins�hnliches Teilentgelt, wenn sich das Kreditinstitut hierdurch die �berlassung des 
Darlehenskapitals laufzeitabh�ngig verg�ten l�sst. Denn konstitutives Merkmal f�r die 
Einordnung einer Verg�tung als derartiges Teilentgelt ist, dass die Verg�tung ebenso 
wie der Zins selbst zugleich laufzeitabh�ngiges Entgelt f�r die Gew�hrung der 
M�glichkeit zur Nutzung des Kapitals ist (Tiffe, VuR 2012, 127, 128; Schmieder, WM 
2012, 2358, 2361). Das ist bei dem hier in Rede stehenden Bearbeitungsentgelt nicht 
der Fall.

(aaa) Das Entgelt f�r die "Bearbeitung" eines Darlehens ist laufzeitunabh�ngig 
ausgestaltet. Damit wird gerade nicht die Gew�hrung der Kapitalnutzungsm�glichkeit 
"bepreist". T�tigkeiten wie die Bonit�tspr�fung, die Erhebung der Kundendaten und 
die F�hrung der Vertragsgespr�che werden im Vorfeld des Vertragsschlusses 
erbracht. Ebenso wenig ist das Bearbeitungsentgelt, soweit es zugleich den mit der 
Beschaffung und Auskehrung der Darlehensmittel verbundenen betriebsinternen 
Aufwand des Darlehensgebers sowie etwaige Folgeaufwendungen abdeckt, 
zins�hnliche Verg�tung f�r die Gew�hrung des Gebrauchs des Kapitals (vgl. RGZ 
168, 284, 285; BGH, Urteil vom 9. November 1978 - III ZR 21/77, NJW 1979, 805, 
806; Staudinger/Kessal-Wulf, BGB, Neubearbeitung 2012, � 491 Rn. 48; 
Bruchner/Krepold in Schimansky/Bunte/Lwowski, Bankrechts-Handbuch, 4. Aufl., � 
78 Rn. 3, 116). Vielmehr w�lzt die Beklagte durch das Bearbeitungsentgelt ihren 
eigenen Bearbeitungsaufwand im Zusammenhang mit der Beschaffung und 
Bereitstellung des Kapitals in Form einer pauschalierten Aufwandsentsch�digung 
erg�nzend zur gesetzlichen Regelung des � 488 Abs. 1 Satz 2 BGB
laufzeitunabh�ngig auf den Kunden ab (OLG Karlsruhe, WM 2011, 1366, 1369; OLG 
Frankfurt am Main, BeckRS 2012, 09048).

(bbb) Die Revision macht hiergegen ohne Erfolg geltend, die Auszahlung der 
Darlehensvaluta sei Teil der Hauptleistungspflicht, so dass es sich bei dem 
Bearbeitungsentgelt jedenfalls um ein der Inhaltskontrolle entzogenes, selbst�ndiges 
Teilentgelt f�r die Kapital�berlassung handele. Zwar schuldet der Darlehensgeber, 
der das Darlehen gem�� � 488 Abs. 1 Satz 1 BGB zur Verf�gung zu stellen hat, 
sowohl die �berlassung als auch die Belassung der Darlehensvaluta. Jedoch l�sst 
sich das Entgelt f�r die Zurverf�gungstellung der Darlehensvaluta nicht kontrollfrei in 
ein laufzeitunabh�ngiges Einmalentgelt f�r die Kapital�berlassung zur Abgeltung des 
Verwaltungsaufwandes im Zusammenhang mit der Kreditbearbeitung und -
auszahlung und in einen laufzeitabh�ngigen Zins f�r die Kapitalbelassung aufspalten 
(Nobbe, WuB IV C. � 307 BGB 1.10 und 2.14; aA Peterek in K�mpel/Wittig, Bank-
und Kapitalmarktrecht, 4. Aufl., Rn. 6.368; Godefroid, ZIP 2011, 947, 949; Placzek, 
WM 2011, 1066, 1068 f.; Casper/M�llers, BKR 2014, 59, 63 f.; Hertel).

Gem�� � 488 Abs. 1 BGB z�hlt die Kapital�berlassung zu den gesetzlich geregelten 
Hauptleistungspflichten des Darlehensgebers, die ebenso wie dessen Verpflichtung 
zur fortdauernden Belassung der Darlehensvaluta im synallagmatischen Verh�ltnis 
zur Zinszahlungspflicht steht (M�nchKommBGB/K. P. Berger, 6. Aufl., Vor � 488 Rn. 
10; Palandt/Weidenkaff, BGB, 73. Aufl., Vorb. v. � 488 Rn. 2; Derleder in 
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Derleder/Knops/Bamberger, Handbuch zum deutschen und europ�ischen Bankrecht, 
2. Aufl., � 10 Rn. 8). Der laufzeitabh�ngige Zins ist deshalb im Regelfall nicht nur 
Entgelt f�r die Belassung der Darlehensvaluta, sondern mit ihm werden zugleich 
interne Kosten im Zusammenhang mit der Kapital�berlassung abgegolten (vgl. 
M�nchKommBGB/K. P. Berger, 6. Aufl., Vor � 488 Rn. 10, � 488 Rn. 156, 159). Ein 
laufzeitunabh�ngiges Bearbeitungsentgelt kann somit gemessen an � 488 Abs. 1 
Satz 2 BGB nicht als der Inhaltskontrolle entzogenes Teilentgelt f�r die 
Kapital�berlassung qualifiziert werden. Vielmehr weicht die von der Beklagten 
gew�hlte Vertragsgestaltung von � 488 Abs. 1 Satz 2 BGB ab und ist damit gem�� � 
307 Abs. 3 Satz 1 BGB kontrollf�hig.

(ccc) Die Revision beruft sich f�r ihre gegenteilige Ansicht ohne Erfolg darauf, bei 
anderen Vertragstypen seien gesonderte Verg�tungen f�r Leistungen im Vorfeld der 
eigentlichen Vertragsleistung kontrollfreier Preisbestandteil, so etwa die 
Anfahrtskosten des Werkunternehmers (BGH, Urteil vom 19. November 1991 - X ZR 
63/90, BGHZ 116, 117, 119), die Bereitstellung eines Ger�tewagens bei einem 
Werkvertrag (BGH, Urteil vom 17. November 1992 - X ZR 12/91, NJW-RR 1993, 430, 
431) oder �berf�hrungskosten beim Kauf eines Pkw (Billing, WM 2013, 1829, 1834). 
Diese F�lle sind mit dem hier in Rede stehenden Sachverhalt weder in tats�chlicher 
noch in rechtlicher Hinsicht vergleichbar. Gleiches gilt, soweit die Revision die 
Erhebung eines Bearbeitungsentgelts bei einem Verbraucherdarlehen unter Hinweis 
auf zahlreiche weitere Beispiele - wie etwa �bliche Endreinigungspauschalen bei 
Ferienwohnungen, g�ngige Bearbeitungsgeb�hren bei Leasingvertr�gen, eine 
"Systemzutrittsgeb�hr" bei Franchise-Vertr�gen, Abschlussgeb�hren bei Bauspar-
und Versicherungsvertr�gen sowie die Einordnung der Pflicht zur Vornahme von 
Sch�nheitsreparaturen als Teil des Entgelts (siehe nur Piekenbrock/Ludwig, WM 
2012, 2349, 2351; Becher/Krepold, BKR 2014, 45, 54) - zu rechtfertigen sucht. Diese 
Beispiele sind f�r die rechtliche Einordnung des Bearbeitungsentgelts s�mtlich 
unergiebig. Denn f�r die Frage, ob ein der Inhaltskontrolle entzogenes Teilentgelt 
vorliegt, sind allein der jeweilige Vertragstypus, das insoweit ma�gebliche dispositive 
Recht und die T�tigkeiten ausschlaggebend, f�r die das vermeintliche Teilentgelt 
verlangt wird (vgl. OLG Bamberg, WM 2010, 2072, 2073).

(b) Das Bearbeitungsentgelt stellt sich entgegen den Ausf�hrungen der Revision 
auch nicht als Verg�tung f�r eine sonstige, rechtlich selbst�ndige, gesondert 
verg�tungsf�hige Leistung der Beklagten dar. Vielmehr werden mit dem 
Bearbeitungsentgelt lediglich Kosten f�r T�tigkeiten auf die Kunden der Beklagten 
abgew�lzt, die die Beklagte im eigenen Interesse erbringt oder auf Grund 
bestehender eigener Rechtspflichten zu erbringen hat.

(aa) Nach den zutreffenden Ausf�hrungen des Berufungsgerichts ist die 
Zurverf�gungstellung der Darlehenssumme keine gesondert verg�tungsf�hige, neben 
die Kapitalbelassung tretende Sonderleistung f�r den Kunden. Die Beschaffung des 
Kapitals dient der Sicherstellung der eigenen Refinanzierung und der 
ordnungsgem��en Vertragserf�llung (OLG D�sseldorf, Urteil vom 24. Februar 2011 -
6 U 162/10). Ebenso erf�llt die Beklagte mit der �berlassung des vereinbarten 
Geldbetrages lediglich ihre gesetzliche Hauptleistungspflicht aus � 488 Abs. 1 Satz 1 
BGB.

(bb) Entgegen den weitergehenden Ausf�hrungen der Revision sind auch die 
Bearbeitung des Darlehensantrages und die damit verkn�pfte Pr�fung der Bonit�t 
des Kunden nicht als Sonderleistung einzuordnen.

(aaa) Die Bonit�tspr�fung erfolgt wie auch die Bewertung der angebotenen 
Sicherheiten (Senatsurteile vom 7. April 1992 - XI ZR 200/91, WM 1992, 977 und 
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vom 10. Dezember 2013 - XI ZR 508/12, WM 2014, 127 Rn. 18) im Regelfall allein im 
Interesse des Kreditinstituts und im �ffentlichen Interesse der Kreditwirtschaft, 
Forderungsausf�lle zum Schutz der Einleger zu vermeiden (OLG Bamberg, WM 
2010, 2072, 2074; OLG Karlsruhe, WM 2011, 1366, 1370; OLG Celle, Beschluss vom 
13. Oktober 2011 - 3 W 86/11). Die Revision weist zwar zutreffend darauf hin, dass 
die Bonit�tspr�fung im Einzelfall - insbesondere bei g�nstigem Ergebnis - zugleich 
dem Kunden zu Gute kommen kann. Hierbei handelt es sich aber lediglich um einen 
reflexartigen Nebeneffekt. Dieser gen�gt nicht, um die Pr�fung als gesondert 
verg�tungsf�hige Leistung f�r den Kunden einzuordnen (OLG Celle, Beschluss vom 
13. Oktober 2011 - 3 W 86/11, OLG D�sseldorf, Urteil vom 24. Februar 2011 - 6 U 
162/10; Fuchs in Ulmer/Brandner/Hensen, AGB-Recht, 11. Aufl., (10) 
Darlehensvertr�ge, Rn. 3; a.A. OLG D�sseldorf, Beschluss vom 14. Oktober 2013 -
14 U 133/13, Placzek, WM 2011, 1066, 1069 f.; Becher/Krepold, BKR 2014, 45, 54). 
Denn die von der Bonit�tspr�fung abh�ngige Festlegung der Vertragskonditionen ist 
weder vorrangig noch zumindest auch an den Interessen des Kunden ausgerichtet 
(LG Berlin, WM 2012, 1710, 1713).

Soweit die Revision dem entgegenh�lt, das relevante objektive Interesse d�rfe nicht 
mit der Motivation vermengt werden (so auch Cahn, WuB IV C. � 307 BGB 1.12; 
�hnlich Casper/M�llers, BKR 2014, 59, 66), verkennt sie ihrerseits, dass die 
Kundeninteressen weder Beweggrund noch objektiver Ma�stab der Bonit�tspr�fung 
sind. Die Bewertung des wirtschaftlichen Risikos erfolgt vielmehr allein aus Sicht des 
Kreditinstituts. Insoweit ist die Bonit�tspr�fung lediglich eine interne - dem Kunden 
grunds�tzlich nicht offengelegte - Entscheidungsgrundlage f�r den Vertragsschluss 
(vgl. auch Tiffe, VuR 2012, 127, 129; Weber, BKR 2013, 450, 453). Selbst wenn eine 
solche Pr�fung ergibt, dass der Kunde voraussichtlich in der Lage sein wird, den 
Vertrag zu erf�llen, und sie bei guter Bonit�t sogar zu g�nstigeren 
Vertragskonditionen f�hren mag, so zeigt sie f�r Kunden mit durchschnittlicher oder 
schlechterer Bonit�t keine Wirkung oder f�hrt ggf. sogar zu ung�nstigeren 
Konditionen. In F�llen schlechterer Bonit�t n�mlich wird die Bank - wenn sie den 
Kredit �berhaupt gew�hrt - zur Absicherung ihres eigenen Risikos neben dem 
Bearbeitungsentgelt m�glicherweise h�here Zinsen verlangen. Eine Sonderleistung 
f�r den Kunden kann hierin nicht erblickt werden (OLG Bamberg, WM 2010, 2072, 
2074; OLG Celle, Beschluss vom 13. Oktober 2011 - 3 W 86/11, LG Berlin, WM 
2013, 1710, 1713). Ebenso wenig vermag der Umstand, dass dem Kunden der Kredit 
�berhaupt gew�hrt wird, eine solche Einordnung zu rechtfertigen. Denn die Pr�fung, 
ob und unter welchen Bedingungen ein Vertrag geschlossen werden kann, liegt allein 
im Interesse desjenigen, der die Abgabe einer auf den Vertragsschluss gerichteten 
Willenserkl�rung erw�gt (OLG Dresden, WM 2011, 2320, 2321; LG Berlin, WM 2013, 
1710, 1713).

(bbb) Dass die Bonit�tspr�fung ausschlie�lich im Interesse der Beklagten erfolgt, 
best�tigt auch die seit dem 11. Juni 2010 geltende Vorschrift des � 18 Abs. 2 KWG. 
Danach sind Kreditinstitute aufsichtsrechtlich zur Bonit�tspr�fung verpflichtet. Soweit
im Schrifttum vereinzelt vertreten wird, die Vorschrift habe drittsch�tzende Wirkung, 
so dass die Pr�fung jedenfalls aus diesem Grunde als Sonderleistung einzuordnen 
sei (Hofmann, NJW 2010, 1782, 1785 f.; H. Berger/R�bsamen, WM 2011, 1877, 1879
; Casper/M�llers, BKR 2014, 59, 66 und Becher/Krepold, BKR 2014, 45, 54 f.), kann 
dem schon im Ansatz nicht gefolgt werden. Selbst eine etwaige drittsch�tzende 
Wirkung des � 18 Abs. 2 KWG vermag n�mlich die Einordnung der Bonit�tspr�fung 
als Sonderleistung f�r den Kunden nicht zu rechtfertigen. Denn ein Kreditinstitut 
erbringt auch dann keine gesondert verg�tungsf�hige Sonderleistung auf 
selbst�ndiger vertraglicher Grundlage, wenn es hierzu zum Schutz eines Dritten 
gesetzlich verpflichtet ist (vgl. Senatsurteile vom 22. Mai 2011 - XI ZR 290/11, BGHZ 
193, 238 Rn. 11 ff. und vom 13. November 2012 - XI ZR 500/11, BGHZ 195, 298 Rn. 
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25 f.; Tiffe, VuR 2012, 127, 129; Schmieder, WM 2012, 2358, 2362; Maier, VuR 
2014, 31).

(cc) Ebenso wenig stellen die vor Vertragsschluss liegende Erfassung der 
Kundenw�nsche und Kundendaten sowie die F�hrung der Vertragsgespr�che 
selbst�ndige Leistungen f�r den Kunden dar (OLG Karlsruhe, WM 2011, 1366, 1369; 
OLG Zweibr�cken, MDR 2011, 1125; Nobbe, WuB IV C. � 307 BGB 1.10; aA H. 
Berger/R�bsamen, WM 2011, 1877, 1879). Die Beklagte pr�ft allein im eigenen 
Gesch�ftsinteresse, ob sie mit dem Kunden in eine Vertragsbeziehung treten will, 
und bahnt zu diesem Zweck den Vertragsschluss - etwa durch die Gespr�chsf�hrung 
und die Vorbereitung eines unterschriftsf�higen Vertrages - an (vgl. OLG D�sseldorf, 
Urteil vom 24. Februar 2011 - 6 U 162/10). Die Bearbeitung des Darlehensantrages 
zielt dabei prim�r darauf ab, die eigene Gesch�ftst�tigkeit zu f�rdern und 
auszubauen (FA-BKR/Strube, 3. Aufl., Kap. 4 Rn. 300 f.; Schmieder, WM 2012, 2358, 
2362). Die diesbez�glichen Kosten sind daher lediglich allgemeine Gesch�ftskosten (
OLG Zweibr�cken, MDR 2011, 1125; Nobbe, WM 2008, 185, 188, 193).

(dd) Auch die Abgabe des Darlehensangebotes ist entgegen der Ansicht der 
Revision keine rechtlich nicht geregelte, gesondert verg�tungsf�hige Sonderleistung. 
Zwar sind Kreditinstitute im nicht regulierten Rechtsverkehr nicht zum Abschluss von 
Darlehensvertr�gen verpflichtet. Hieraus ergibt sich aber nicht, dass sie neben dem 
Zins unter Berufung auf die Erbringung einer Sonderleistung gleichsam ein 
zus�tzliches "Abschlussentgelt" als Verg�tung f�r den Vertragsschluss verlangen 
k�nnen (OLG Bamberg, WM 2010, 2072, 2074; vgl. auch OLG Karlsruhe, WM 2011, 
1366, 1370; Tiffe, VuR 2012, 127, 128 f.; Haertlein, WuB I E. 1. Kreditvertrag 2.12; 
aA Becher/Krepold, BKR 2014, 45, 51). Der Vertragsschluss selbst ist nach 
allgemeinen schuldrechtlichen Grunds�tzen keine Sonderleistung, sondern 
Grundlage f�r die Entstehung der vertraglichen Hauptleistungspflichten und l�st als 
solcher �berhaupt erst den vertraglichen Verg�tungsanspruch aus (vgl. auch Knops, 
ZBB 2010, 479, 482).

(ee) Zudem kann die Einordnung als selbst�ndig verg�tungsf�hige Sonderleistung -
anders als die Revision meint - nicht auf die Erbringung einer Beratungst�tigkeit f�r 
den Kunden gest�tzt werden. Die Annahme einer gesondert verg�tungsf�higen 
Beratungsleistung setzte eine Beratungst�tigkeit voraus, die �ber blo�e Akquise- und 
Vorbereitungst�tigkeiten im Rahmen der Antragsbearbeitung hinausgeht (vgl. OLG 
Karlsruhe, WM 2011, 1366, 1368; Kr�ger/B�tter, WM 2005, 673, 676). Solche 
Beratungsleistungen sind der Vergabe von Verbraucherkrediten jedoch �blicher 
Weise weder immanent noch l�sst die Bezeichnung als "Bearbeitungsentgelt" 
erkennen, dass hier �ber die blo�e Kundenbetreuung hinausgehende 
Beratungsleistungen von der Beklagten erbracht werden (vgl. OLG Frankfurt am 
Main, BeckRS 2012, 09048; Tiffe, VuR 2012, 127, 128). Gegenteiliges zeigt auch die 
Revision nicht auf.

(c) Der Einordnung der streitigen Klausel als kontrollf�hige Preisnebenabrede stehen 
ferner nicht Sinn und Zweck der Inhaltskontrolle entgegen.

Entgegen einer Literaturansicht (M�nchKommBGB/Wurmnest, 6. Aufl., � 307 Rn. 
179; Staudinger/Coester, BGB, Neubearbeitung 2013, � 307 Rn. 320 ff. mwN; 
Canaris, AcP 200 (2000), 273, 323 f.) ist eine Entgeltklausel nicht bereits deshalb 
kontrollfrei, weil dem Kunden das Entgelt - durch die Einpreisung in den effektiven 
Jahreszins - schon zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses hinreichend klar vor Augen 
gef�hrt wird, so dass die Klausel am Wettbewerb um die Hauptleistung teilnimmt und 
daher davon ausgegangen werden kann, dass der Kunde sie bei seiner 
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Abschlussentscheidung ber�cksichtigt hat (vgl. Senatsurteil vom 7. Dezember 2010 -
XI ZR 3/10, BGHZ 187, 360 Rn. 27).

L�sst eine Klausel die bei planm��iger Durchf�hrung des Vertrages zu erwartende 
effektive Gesamtbelastung f�r den Kunden hinreichend deutlich erkennen, wahrt sie 
zwar die Anforderungen des Transparenzgebots des � 307 Abs. 1 Satz 2 BGB. 
Dieser Umstand l�sst jedoch weder die M�glichkeit noch das Bed�rfnis entfallen, die 
Klausel einer inhaltlichen Angemessenheitskontrolle nach � 307 Abs. 1 Satz 1 BGB
zu unterziehen (vgl. Senatsurteil vom 7. Dezember 2010 - XI ZR 3/10, BGHZ 187, 
360 Rn. 27). Die Inhaltskontrolle hat einen weitergehenden Zweck als das 
Transparenzgebot. Sie soll einen l�ckenlosen Schutz vor inhaltlich unangemessenen 
Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen gew�hrleisten. Das verlangt nicht nur den 
Schutz vor solchen Entgeltvereinbarungen, die irregul�re Gesch�ftsvorf�lle betreffen, 
deren Eintritt bei Vertragsschluss noch ungewiss ist und denen der Kunde deshalb 
naturgem�� geringere Aufmerksamkeit widmet (vgl. etwa Senatsurteile vom 18. Mai 
1999 - XI ZR 219/98, BGHZ 141, 380 und vom 22. Mai 2012 - XI ZR 290/11, BGHZ 
193, 238). Vielmehr soll die Inhaltskontrolle Kunden auch gerade vor solchen 
Klauseln sch�tzen, bei denen das auf einen gegenseitigen Interessenausgleich 
gerichtete dispositive Gesetzesrecht - wie hier - durch einseitige Gestaltungsmacht 
des Klauselverwenders au�er Kraft gesetzt wird (vgl. Regierungsentwurf zum AGBG, 
BT-Drucks. 7/3919, S. 13, 22; BGH, Urteile vom 18. Januar 1996 - IX ZR 69/95 und 
vom 19. November 2009 - III ZR 108/08, WM 2009, 2363; EuGH, WM 2012, 2046 Rn. 
27). Diesem Schutzbed�rfnis wird ein rein "marktbezogener" Ansatz nicht gerecht (so 
auch Billing, Die Bedeutung von � 307 Abs. 1 BGB im System der AGB-rechtlichen 
Inhaltskontrolle, 2006, S. 118, 120 f.; aA indes f�r Bearbeitungsentgelte ders., WM 
2013, 1829, 1832; ebenso H. Berger/R�bsamen, WM 2011, 1877, 1879; 
Becher/Krepold, BKR 2014, 45, 51 f., 56; wohl auch Casper/M�llers, BKR 2014, 59, 
63 f.).

(d) Schlie�lich zwingt eine richtlinienkonforme Auslegung des Begriffs der 
kontrollfreien Hauptleistung im Lichte der Klauselrichtlinie (Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates vom 5. April 1993 �ber missbr�uchliche Klauseln in Verbrauchervertr�gen, ABl. 
EG 1993 Nr. L 95, S. 29) nicht zur Annahme, dass s�mtliche in den effektiven 
Jahreszins einzubeziehenden Darlehensnebenkosten von der Inhaltskontrolle 
ausgenommen sind.

Die Revision weist zwar im Ausgangspunkt zutreffend darauf hin, dass gem�� Art. 4 
Abs. 2 der Klauselrichtlinie der Hauptgegenstand des Vertrages ebenso wie die 
Angemessenheit zwischen Preis und Leistung der Missbrauchskontrolle entzogen ist. 
Allerdings kommt es auf die europarechtlich bislang ungekl�rte Frage, ob 
kontrollfreier Preis im Sinne der Klauselrichtlinie jedes Element des in Art. 3 Buchst. i 
der Verbraucherkreditrichtlinie (Richtlinie 2008/48/EG des Europ�ischen Parlaments 
und des Rates vom 23. April 2008 �ber Verbraucherkreditvertr�ge und zur 
Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des Rates, ABl. EU 2008 Nr. L 133, S. 66) 
definierten effektiven Jahreszinses oder nur der Sollzins ist, nicht 
entscheidungserheblich an (vgl. anh�ngiges Vorabentscheidungsersuchen C-143/13, 
ABl. EU 2013 Nr. C 171, S. 15; siehe auch Schlussantr�ge der Generalanw�lte in 
den Rechtssachen C-26/13 Rn. 33, 44 ff. und C-453/10 Rn. 117). Denn die 
Klauselrichtlinie enth�lt - wie Art. 8 zeigt - nur eine Mindestharmonisierung. Selbst 
wenn der Begriff des kontrollfreien Preises ungeachtet der gebotenen engen 
Auslegung der Ausnahmevorschrift des Art. 4 Abs. 2 (EuGH, Urteil vom 30. April 
2014, C-26/13 Rn. 42, 49 f.) europarechtlich weiter zu fassen w�re, w�re daher eine 
Inhaltskontrolle der angegriffenen Klausel nicht ausgeschlossen (vgl. EuGH, Slg. 
2010, I-04785, Rn. 43 f., 49). Eine Vorlage an den Europ�ischen Gerichtshof gem�� 
Art. 267 Abs. 3 des Vertrages �ber die Arbeitsweise der Europ�ischen Union (AEUV) 
zur Kl�rung des Preisbegriffs bzw. des Hauptgegenstandes beim 
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Verbraucherdarlehen ist mithin weder geboten noch w�re eine solche - aus Sicht der 
Revision w�nschenswerte - Vorlage mangels Entscheidungserheblichkeit zul�ssig 
(vgl. EuGH, NVwZ 2013, 1600 Rn. 39 f.).

dd) Die damit als Preisnebenabrede einzuordnende Klausel h�lt entgegen der 
Auffassung der Revision der Inhaltskontrolle nicht stand. Die streitgegenst�ndliche 
Klausel ist vielmehr unwirksam, weil die Erhebung eines laufzeitunabh�ngigen 
Entgelts f�r die Bearbeitung eines Verbraucherdarlehens mit wesentlichen 
Grundgedanken der gesetzlichen Regelung unvereinbar ist und die Kunden der 
Beklagten entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen 
benachteiligt, � 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB.

(1) Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht angenommen, dass die beklagte Bank 
anfallende Kosten f�r die Kreditbearbeitung und -auszahlung nach dem gesetzlichen 
Leitbild des � 488 Abs. 1 Satz 2 BGB durch den laufzeitabh�ngig bemessenen Zins 
zu decken hat, daneben aber kein laufzeitunabh�ngiges Bearbeitungsentgelt 
verlangen kann (vgl. Senatsurteile vom 7. Mai 1991 - XI ZR 244/90, BGHZ 114, 330, 
336 und vom 30. November 1993 - XI ZR 80/93, BGHZ 124, 254, 260). Ohne Erfolg 
wendet die Revision hiergegen ein, aus dem dispositiven Recht - insbesondere aus � 
488 Abs. 1 Satz 2 BGB - k�nne ein solches Leitbild nicht abgeleitet werden.

(a) Nach st�ndiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Entgeltklauseln in 
Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen mit wesentlichen Grundgedanken der 
Rechtsordnung unvereinbar, wenn Aufwand f�r T�tigkeiten auf den Kunden 
abgew�lzt wird, zu denen der Verwender gesetzlich oder nebenvertraglich verpflichtet 
ist oder die er �berwiegend im eigenen Interesse erbringt. Denn es geh�rt zu den 
wesentlichen Grundgedanken des dispositiven Rechts, dass jeder 
Rechtsunterworfene solche T�tigkeiten zu erf�llen hat, ohne daf�r ein gesondertes 
Entgelt verlangen zu k�nnen. Ein Anspruch hierauf besteht nur, wenn dies im Gesetz 
ausnahmsweise besonders vorgesehen ist. Ist dies - wie hier (siehe oben II. 1. b) cc) 
(2) (b)) - nicht der Fall, k�nnen anfallende Kosten nicht gesondert in Allgemeinen 
Gesch�ftsbedingungen auf den Kunden abgew�lzt werden. Derartige Entgeltklauseln 
stellen eine Abweichung von Rechtsvorschriften dar und sind deshalb grunds�tzlich 
nach � 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam (Senatsurteile vom 18. Mai 1999 - XI ZR 
219/98, BGHZ 141, 380, 385 f. und vom 21. April 2009 - XI ZR 78/08, BGHZ 180, 257
Rn. 21 mwN).

(b) Hinzu kommt, dass das Entgelt f�r die Gew�hrung der M�glichkeit zur 
Kapitalnutzung nach dem gesetzlichen Leitbild des � 488 Abs. 1 Satz 2 BGB
laufzeitabh�ngig ausgestaltet ist (vgl. OLG Bamberg, WM 2010, 2072, 2073 f.; OLG 
Frankfurt am Main, BeckRS 2012, 09048; Tiffe, VuR 2012, 127, 129; Schmieder, WM 
2012, 2358, 2363; aA Piekenbrock/Ludwig, WM 2012, 2349, 2351; Billing, WM 2013, 
1829 ff.; Haertlein, WM 2014, 189, 196; Becher/Krepold, BKR 2014, 45, 54; 
Casper/M�llers, BKR 2014, 59, 62 f.). � 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB geht von der 
Vorstellung aus, dass das dispositive Recht f�r jeden Vertragstyp einen an der 
Gerechtigkeit orientierten Ausgleich der Interessen der Vertragspartner enth�lt. Die 
ma�geblichen Vorschriften sind deshalb in ihrem Kern der Disposition des 
Verwenders Allgemeiner Gesch�ftsbedingungen entzogen, wenn die dispositive 
gesetzliche Regelung nicht nur auf Zweckm��igkeitserw�gungen beruht, sondern 
eine Auspr�gung des Gerechtigkeitsgebots darstellt (Senatsurteil vom 25. Juni 1991 -
XI ZR 257/90, BGHZ 115, 38, 42 mwN). Das ist aber bei der laufzeitabh�ngigen 
Ausgestaltung des Entgelts f�r die Darlehensgew�hrung der Fall.

Zwar ist � 488 Abs. 1 Satz 2 BGB keine zwingende Vorschrift in dem Sinne, das 
laufzeitunabh�ngige Entgelte neben dem Zins in jedem Falle ausgeschlossen sind (
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LG N�rnberg-F�rth, Urteil vom 27. Dezember 2013 - 10 O 5948/13, vgl. auch 
Becher/Krepold, BKR 2014, 45, 53; Casper/M�llers, BKR 2014, 59, 62 f.). Jedoch 
m�ssen sich Bestimmungen in Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen, die von der 
vertragstypischen Ausgestaltung des Entgelts f�r die Darlehensgew�hrung als 
laufzeitabh�ngiger Zins abweichen, an � 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB messen lassen. 
Soweit in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung und in der Literatur vertreten wird, 
� 488 Abs. 1 Satz 2 BGB habe keinen leitbildpr�genden, preisrechtlichen Charakter (
LG N�rnberg-F�rth, Urteil vom 27. Dezember 2013 - 10 O 5948/13; Godefroid, ZIP 
2011, 947, 949), wird hierbei schon der Wortlaut der Vorschrift verkannt. � 488 BGB
legt ausweislich der amtlichen �berschrift die vertragstypischen Pflichten beim 
Darlehensvertrag fest. Zudem belegt die Gesetzgebungsgeschichte, dass der 
Gesetzgeber mit der Neufassung des � 488 BGB im Rahmen der Schuldrechtsreform 
nicht nur bezweckt hat, das entgeltliche Darlehen in Einklang mit der 
Lebenswirklichkeit als gesetzlichen Regelfall einzuordnen. Vielmehr hat er die 
charakteristischen Hauptleistungspflichten beim Darlehen besonders herausgestellt 
(vgl. Gesetzesentwurf, BT-Drucks. 14/6040, S. 253; M�nchKommBGB/K. P. Berger, 
6. Aufl., � 488 Rn. 55). � 488 BGB wird daher zu Recht als Basisnorm des 
Darlehensrechts verstanden (M�lbert, WM 2002, 465, 467; J. Wittig/A. Wittig, WM 
2002, 145, 146). Zudem folgt aus dem Wesen des Darlehens als gegenseitigem 
Gebrauchs�berlassungsvertrag, dass das darlehensvertragliche Entgelt im Interesse 
eines ausgewogenen Verh�ltnisses von Leistung und Gegenleistung grunds�tzlich 
von der Laufzeit des Vertrages abh�ngig ist (Staudinger/Freitag, BGB, 
Neubearbeitung 2011, � 488 Rn. 209). Demgegen�ber kann Vorschriften wie � 491 
Abs. 2 Nr. 3, � 492 BGB oder � 501 BGB, die lediglich Regelungen �ber Kosten 
enthalten, nicht aber der Entgeltbestimmung dienen, kein leitbildpr�gender Charakter 
f�r die Ausgestaltung des vertragstypischen Entgelts entnommen werden (siehe oben 
II. 1. b) cc) (2) (a) (bb)); aA Becher/Krepold, BKR 2014, 45, 52 ff.; Billing, WM 2013, 
1829, 1830).

(2) Gemessen hieran weicht die streitige Klausel von wesentlichen Grundgedanken 
der gesetzlichen Regelung ab. Die unangemessene Benachteiligung wird hierdurch 
indiziert (Senatsurteile vom 18. Mai 1999 - XI ZR 219/98, BGHZ 141, 380, 390 und 
vom 21. April 2009 - XI ZR 78/08, BGHZ 180, 257 Rn. 21). Gr�nde, die die Klausel 
bei der gebotenen umfassenden Interessenabw�gung (dazu Senatsurteil vom 14. 
Januar 2014 - XI ZR 355/12, WM 2014, 307 Rn. 45 mwN, f�r BGHZ bestimmt) 
gleichwohl als angemessen erscheinen lassen, hat die Beklagte weder dargetan 
noch sind solche ersichtlich.

(a) Entgegen bisweilen vertretener Auffassung (LG N�rnberg-F�rth, Urteil vom 27. 
Dezember 2013 - 10 O 5948/13; Billing, WM 2013, 1829 ff.; Becher/Krepold, BKR 
2014, 45, 52 ff.) hat der Gesetzgeber die Erhebung von Bearbeitungsentgelten nicht 
gebilligt. Ein dahingehender Wille l�sst sich nicht aus der knappen Nennung von 
"Bearbeitungsgeb�hren" in der Begr�ndung des Regierungsentwurfes zum Gesetz 
zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie 2008/48/EG ableiten (BT-Drucks. 
16/11643, S. 76). Entsprechendes gilt f�r die lediglich beispielhafte Erw�hnung von 
"angefallenen Bearbeitungsgeb�hren" als einmalige laufzeitunabh�ngige Leistungen 
in den Gesetzesmaterialien zu � 12 Abs. 2 VerbrKrG aF, an die der Gesetzgeber bei 
den Nachfolgeregelungen in � 498 Abs. 2 BGB aF (BT-Drucks. 14/6040, S. 256) und 
� 501 BGB (BT-Drucks. 16/11643, S. 86) angekn�pft hat. Der Gesetzgeber mag 
hierbei angesichts der bislang �blichen Praxis davon ausgegangen sein, dass 
Bearbeitungsentgelte auch in Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen erhoben werden 
k�nnen. Ein gesetzgeberischer Wille, die Rechtswirksamkeit einzelner Bankentgelte 
zu regeln, findet aber schon in den Gesetzesmaterialien keine St�tze. Im �brigen 
sind �u�erungen im Gesetzgebungsverfahren nur ma�gebend, soweit sie - anders 
als hier - im Gesetz einen hinreichenden Niederschlag gefunden haben (Senatsurteil 
vom 12. M�rz 2013 - XI ZR 227/12, BGHZ 197, 21 Rn. 36 ff. mwN).
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(b) Zudem kann aus der Nennung von Kreditw�rdigkeitspr�fungs- und 
Bearbeitungskosten in den Ziffern 6.2 und 6.5 des Berechnungsbeispiels im Anhang 
zu � 6 PAngV in der bis zum 10. Juni 2010 geltenden Fassung nicht auf eine 
gesetzliche Billigung von Bearbeitungsentgelten geschlossen werden (OLG Dresden, 
WM 2011, 2320, 2322; aA H. Berger/R�bsamen, WM 2011, 1877, 1881). Abgesehen 
davon, dass Bearbeitungskosten im aktuellen Berechnungsbeispiel in der Anlage zu 
� 6 PAngV nicht mehr explizit aufgef�hrt sind, hat die Preisangabenverordnung - wie 
dargelegt (siehe oben II. 1. b) cc) (2) (a) (bb) (aaa)) - nur transparenzrechtlichen 
Charakter. Sie dient ebenso wenig wie die materiell-rechtlichen Vorschriften, die sie 
in Bezug nehmen, dazu, Rechtsgrundlagen f�r die Entgeltforderungen der 
Kreditwirtschaft zu schaffen (OLG D�sseldorf, Urteil vom 24. Februar 2011 - 6 U 
162/10, OLG Frankfurt am Main, BeckRS 2012, 09048).

(c) Auch hat der Gesetzgeber mit � 312a Abs. 3 BGB in der ab dem 13. Juni 2014 
geltenden Fassung des Gesetzes zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie und 
zur �nderung des Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung vom 20. 
September 2013 (BGBl. I S. 3642) nicht zum Ausdruck gebracht, dass er 
Bearbeitungsentgelte generell f�r zul�ssig erachtet. Vielmehr m�ssen k�nftig 
s�mtliche Zahlungen, die - wie Bearbeitungsentgelte - �ber das vereinbarte Entgelt 
f�r die Hauptleistung hinausgehen, ausdr�cklich vereinbart werden, um �berhaupt 
erst Vertragsbestandteil zu werden (vgl. Bericht des Rechtsausschusses, BT-Drucks. 
17/13951, S. 63). Der Gesetzgeber hat damit die formalen Anforderungen an die 
Vereinbarung von "Extrazahlungen" versch�rft, ohne jedoch Festlegungen zur 
materiell-rechtlichen Wirksamkeit solcher Entgelte bei einzelnen Vertragstypen zu 
treffen.

(d) Bankbetriebswirtschaftliche Erw�gungen verm�gen die Erhebung eines 
laufzeitunabh�ngigen Bearbeitungsentgelts ebenfalls nicht zu rechtfertigen.

(aa) Die Revision tr�gt insoweit vor, die Erhebung eines Bearbeitungsentgelts sei 
zum Ausgleich der insbesondere vor und bei Abschluss des Darlehens anfallenden 
Fixkosten bankbetriebswirtschaftlich geboten. W�rden Darlehen - was aus 
empirischer Sicht h�ufig vorkomme - vorzeitig zur�ckgef�hrt, sei die in � 502 Abs. 1 
BGB vorgesehene, aber gem�� Satz 2 dieser Vorschrift gedeckelte 
Vorf�lligkeitsentsch�digung nicht ausreichend, um ihre auf Grund der vorzeitigen 
Vertragsbeendigung entstandenen Sch�den auszugleichen. Die Einpreisung des 
Bearbeitungsentgelts in den Sollzinssatz sei zwar m�glich, jedoch m�sse in diesem 
Fall das Risiko vorzeitiger R�ckzahlung eingepreist werden. Das habe -
volkswirtschaftlich nachteilig - eine Erh�hung der Zinsen zur Folge und belaste damit 
Kleinkreditnehmer und die Verbraucher, die ihren Kredit vertragsgem�� bis zum 
Ende fortf�hren (vgl. insbes. Wimmer, WM 2012, 1841, 1849 f.; Becher/Krepold, BKR 
2014, 45, 55).

(bb) Dieses Vorbringen gen�gt nicht, um das laufzeitunabh�ngige 
Bearbeitungsentgelt als angemessen erscheinen zu lassen.

(aaa) Der Senat verkennt nicht, dass der Abschluss eines Darlehensvertrages f�r 
den Kreditgeber Verwaltungsaufwand haupts�chlich zu Beginn ausl�st (Senatsurteil 
vom 7. November 2001 - XI ZR 27/00, BGHZ 146, 5, 15). Die Beklagte legt aber 
schon nicht konkret dar, dass die tats�chlichen Fixkosten die Erhebung eines 
laufzeitunabh�ngigen pauschalierten Bearbeitungsentgelts verlangen.

(bbb) Ma�geblich gegen die Angemessenheit eines laufzeitunabh�ngigen 
Bearbeitungsentgelts in Verbraucherdarlehensvertr�gen spricht, dass hiermit -
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entgegen der Revision - nicht blo� unerhebliche Nachteile f�r die Kunden bei der 
Vertragsabwicklung verbunden sind.

(aaaa) Das Bearbeitungsentgelt wird �blicherweise nicht separat erhoben, sondern -
wie hier - mitkreditiert. Das bedeutet, der Kunde schuldet nicht nur das 
Bearbeitungsentgelt, sondern er finanziert dieses mit. Folge ist, dass er - worauf die 
Revisionserwiderung zu Recht hinweist - bis zur vollst�ndigen Tilgung des 
Bearbeitungsentgelts zugleich Zinsen hierauf zu zahlen hat (Tiffe, VuR 2012, 127, 
128; Strube/Fandel, BKR 2014, 133, 138).

(bbbb) Hinzu kommt, dass sich die Erhebung eines laufzeitunabh�ngigen 
Bearbeitungsentgelts im Fall einer vorzeitigen Vertragsbeendigung zu Lasten des 
Kunden auswirkt. K�ndigt er das Darlehen oder zahlt er es vorzeitig zur�ck, verbleibt 
der Beklagten das laufzeitunabh�ngige Bearbeitungsentgelt selbst bei nur kurzer 
Vertragslaufzeit in voller H�he. Zugleich kann die Beklagte als weitergehenden 
Ersatz f�r den ihr entgangenen Gewinn und einen etwaigen 
Zinsverschlechterungsschaden eine auf 1% gedeckelte Vorf�lligkeitsentsch�digung 
verlangen (� 502 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGB). Demgegen�ber st�nde ihr, wenn sie die 
Bearbeitungskosten in den Zins einkalkulierte, zum Ausgleich ihrer Kosten und 
sonstigen Sch�den allein die gedeckelte Vorf�lligkeitsentsch�digung zu.

Durch die von der Beklagten gew�hlte Vertragskonstruktion steigt damit bei nur 
kurzer Vertragslaufzeit der im Darlehensvertrag genannte effektive Jahreszins 
betr�chtlich an (Tiffe, VuR 2012, 127, 130, 132). Zudem ist der vollst�ndige Einbehalt 
eines Bearbeitungsentgelts, dem keine selbst�ndige Leistung f�r den Kunden 
gegen�bersteht, geeignet, das jederzeitige Abl�sungsrecht aus � 500 Abs. 2 BGB zu 
gef�hrden, das bei Krediten, die keine Immobiliarkredite sind (vgl. � 503 Abs. 1 BGB), 
gem�� � 511 BGB zwingend ist (aA Billing, WM 2013, 1829, 1835 bei bank�blicher 
H�he; LG N�rnberg-F�rth, Urteil vom 27. Dezember 2013 - 10 O 5948/13).

Diese Gef�hrdung l�sst sich nicht unter Hinweis auf � 501 BGB entkr�ften (aA Billing, 
WM 2013, 1829, 1835 f.; Wimmer, WM 2012, 1841, 1845, 1848 f.; Casper/M�llers, 
BKR 2014, 59, 68). Zwar geht � 501 BGB davon aus, dass laufzeitunabh�ngige 
Kosten im Fall vorzeitiger Vertragsbeendigung beim Darlehensgeber verbleiben. Aus 
� 501 BGB ergibt sich aber nicht, die rechtliche Zul�ssigkeit der Erhebung eines 
laufzeitunabh�ngigen Entgelts. Diese Frage ist vielmehr, wie dargelegt (siehe oben II. 
1. b) cc)), nach anderen Vorschriften zu beurteilen.

(cccc) Auch stellt sich die Klausel nicht als angemessen dar, weil etwaige 
Preiserh�hungen Kleinkreditnehmer und Kunden belasten k�nnten, die ihren Kredit 
vertragsgem�� bis zum Ende fortf�hren. Derartige preiskalkulatorische Erw�gungen 
sind grunds�tzlich ungeeignet, unangemessene Vertragsgestaltungen zu 
rechtfertigen. Denn Kreditinstitute m�ssen ihre Angebote zu solchen Bedingungen 
kalkulieren, die sich mit den Geboten von Treu und Glauben vereinbaren lassen (vgl. 
BGH, Urteil vom 29. Oktober 1956 - II ZR 79/55, BGHZ 22, 90, 98 und Beschluss 
vom 1. Juli 1987 - VIII ARZ 9/86, BGHZ 101, 253, 263).

(e) Schlie�lich ergibt sich aus der vom Senat mit besonderen Erw�gungen 
(Sicherung des f�r das Bausparmodell notwendigen, stetigen Neuzugangs von 
Kunden) bejahten Zul�ssigkeit einer Abschlussgeb�hr bei Bausparvertr�gen 
(Senatsurteil vom 7. Dezember 2010 - XI ZR 3/10, BGHZ 187, 360) nichts f�r die 
Zul�ssigkeit des hier in Rede stehenden Bearbeitungsentgelts.

(3) Verfassungsrechtliche Erw�gungen stehen der Annahme, Bearbeitungsentgelte 
in Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen seien unwirksam, nicht entgegen.
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(a) Die Revision weist zwar zu Recht darauf hin, dass das AGB-rechtliche Verbot, 
Bearbeitungsentgelte in Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen zu erheben, einen 
Eingriff in die verfassungsrechtlich gesch�tzte Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 Satz 1 
i.V.m. Art. 19 Abs. 3 GG) der Beklagten darstellt. Denn das Grundrecht der 
Berufsfreiheit umfasst auch die Freiheit, das Entgelt f�r berufliche Leistungen selbst 
festzusetzen bzw. mit Vertragspartnern auszuhandeln (BVerfG, WM 2000, 2040, 
2041). Dieser Eingriff ist jedoch gerechtfertigt.

� 307 BGB ist taugliche Schranke im Sinne von Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG zur 
Rechtfertigung eines Eingriffs in die Berufsfreiheit. Denn die Inhaltskontrolle ist 
verfassungsrechtlich zum Schutz der Privatautonomie der Verbraucher geboten, um 
im Sinne praktischer Konkordanz die erforderliche Waffengleichheit zwischen 
Klauselverwendern und Verbrauchern herzustellen (BVerfG, WM 2010, 2044, 2046; 
WM 2000, 2040, 2041). Die Annahme der Unwirksamkeit der angegriffenen Klausel 
entspricht zudem dem Grundsatz der Verh�ltnism��igkeit. Entgegen der Ansicht der 
Revision ist die Unwirksamkeit der Klausel im Interesse eines effektiven 
Verbraucherschutzes erforderlich. Eine andere, gleich geeignete, aber mildere 
Ma�nahme kommt nicht in Betracht. Insbesondere gen�gt eine transparente 
Information �ber die anfallenden Gesamtkosten des Kredits unter Ber�cksichtigung 
des vom Gesetzgeber vorgegebenen Schutzzwecks der Inhaltskontrolle - wie 
dargelegt - allein nicht, um unangemessene Benachteiligungen f�r die Kunden der 
Beklagten auszuschlie�en (siehe oben II. 1. b) cc) (2) (c) und dd) (2) (d) (bb)); aA H. 
Berger/R�bsamen, WM 2011, 1877, 1881; �hnlich Weber, BKR 2014, 450, 455). Die 
Klausel f�r unwirksam zu erkl�ren, ist zudem verh�ltnism��ig im engeren Sinne. 
Denn der Beklagten war und ist es unbenommen, ihren mit der Darlehensgew�hrung 
verbundenen Bearbeitungsaufwand w�hrend der Vertragslaufzeit durch 
entsprechende Kalkulation des Zinses zu decken, den sie innerhalb der Grenzen des 
� 138 BGB frei bestimmen kann (vgl. Tiffe, VuR 2012, 127, 131; Schmieder, WM 
2012, 2358, 2363 f.; Strube, WuB IV C. � 307 BGB 2.10).

(b) Ferner ist die streitbefangene Klausel nicht aus Gr�nden des Vertrauensschutzes 
(Art. 2 Abs. 1, Art. 20 Abs. 3 GG) zumindest teilweise als wirksam zu behandeln, 
soweit sie bereits in Darlehensvertr�gen Verwendung gefunden hat.

Zwar sind Bearbeitungsentgelte in fr�heren Entscheidungen des Bundesgerichtshofs 
unbeanstandet geblieben (siehe oben II. 1. b) bb)). Dem Verwender Allgemeiner 
Gesch�ftsbedingungen ist jedoch, soweit sich Klauseln aufgrund einer �nderung der 
h�chstrichterlichen Rechtsprechung als unwirksam erweisen, im Allgemeinen kein 
Vertrauensschutz zuzubilligen. H�chstrichterliche Urteile sind kein Gesetzesrecht und 
erzeugen damit keine vergleichbare Rechtsbindung. Gerichtliche Entscheidungen, 
die die Wirksamkeit eines Rechtsgesch�fts betreffen, wirken schon ihrer Natur nach 
auf einen in der Vergangenheit liegenden, in seiner rechtlichen Bewertung noch nicht 
abgeschlossenen Sachverhalt ein. F�r diese grunds�tzlich zul�ssige so genannte 
unechte R�ckwirkung k�nnen sich zwar im Einzelfall unter dem Gesichtspunkt des 
Vertrauensschutzes Schranken aus dem Prinzip der Rechtssicherheit ergeben. Das 
Risiko, dass eine zun�chst unbeanstandet gebliebene Allgemeine 
Gesch�ftsbedingung in sp�teren h�chstrichterlichen Entscheidungen wegen 
unangemessener Benachteiligung des Vertragspartners als unwirksam beurteilt wird, 
tr�gt aber grunds�tzlich der Verwender (BGH, Urteile vom 18. Januar 1996 - IX ZR 
69/95, BGHZ 132, 6, 11 f. mwN und vom 5. M�rz 2008 - VIII ZR 95/07, WuM 2008, 
278 Rn. 19 f.). So liegt der Fall hier.

(4) Schlie�lich vermag das Unionsrecht einem AGB-rechtlichen Verbot 
formularm��ig erhobener Bearbeitungsentgelte keine Grenzen zu setzen.
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(a) Die Verbraucherkreditrichtlinie 2008/48/EG regelt nur die (vor-)vertragliche 
Information �ber die Kosten eines Verbraucherdarlehens. Sie beschr�nkt aber nicht 
die Befugnis der Mitgliedstaaten, Regelungen dar�ber zu treffen, welche Arten von 
"Provisionen" der Darlehensgeber erheben darf (EuGH, WM 2012, 2049 Rn. 65 ff.).

(b) Entgegen der Auffassung der Revision verbietet es die Dienstleistungsfreiheit 
(Art. 56 AEUV) nicht, formularm��ige Bearbeitungsentgelte in 
Verbraucherdarlehensvertr�gen f�r unwirksam zu erkl�ren. F�r eine unmittelbare 
Anwendung des Art. 56 AEUV fehlt es bereits an einem grenz�berschreitenden 
Bezug. Zudem kann sich die Beklagte nicht mittelbar unter Hinweis auf eine 
Inl�nderdiskriminierung (Art. 3 Abs. 1 GG) auf einen Versto� gegen die 
Dienstleistungsfreiheit berufen.

(aa) Dahinstehen kann, ob eine Inl�nderdiskriminierung grunds�tzlich eine 
verfassungswidrige Ungleichbehandlung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 GG zu 
begr�nden vermag (bejahend BVerwGE 140, 276 Rn. 28, 41 ff.; in diese Richtung 
auch BGH, Beschluss vom 19. September 2013 - IX AR(VZ) 1/12, BGHZ 198, 225
Rn. 31; offengelassen in BVerfG, GewArch 2010, 456 Rn. 16). Denn das Verbot 
formularm��iger Bearbeitungsentgelte betrifft ausnahmslos alle Marktteilnehmer, die 
im Inland kreditvertragliche Dienstleistungen anbieten, und beschr�nkt die 
Dienstleistungsfreiheit ausl�ndischer Kreditinstitute nicht. Eine Ungleichbehandlung 
ausl�ndischer und deutscher Kreditinstitute als zwingendem Ankn�pfungspunkt f�r 
die Annahme einer Inl�nderdiskriminierung liegt deshalb nicht vor (so auch OLG 
D�sseldorf, Urteil vom 26. September 2013 - 6 U 32/13). Diese Betrachtung steht 
auch im Einklang mit der Entscheidung des Europ�ischen Gerichtshofs vom 12. Juli 
2012 in der Rechtssache Volksbank Rom�nia (C-602/10, WM 2012, 2049 Rn. 79 ff.).

(bb) Nach dieser Entscheidung sind Bestimmungen des AEUV �ber den freien 
Dienstleistungsverkehr (Art. 56 AEUV) dahin auszulegen, dass sie einer Vorschrift 
des nationalen Rechts, die Kreditinstituten die Erhebung bestimmter Bankprovisionen 
verbietet, nicht entgegenstehen. Im konkreten Fall war gegen ein in Rum�nien t�tiges 
Kreditinstitut ein Bu�geldbescheid erlassen worden, weil dessen Allgemeine 
Gesch�ftsbedingungen ein zun�chst als "Risikoprovision" bezeichnetes und sp�ter in 
"Verwaltungsprovision" umbenanntes Entgelt vorsahen. Die Erhebung einer 
"Risikoprovision" war jedoch nach rum�nischem Recht nicht erlaubt. Der Europ�ische 
Gerichtshof hat in diesem nationalen Entgeltverbot schon keine Beschr�nkung der 
Dienstleistungsfreiheit gesehen.

Zur Begr�ndung hat er zun�chst darauf hingewiesen, dass eine mitgliedstaatliche 
Regelung nicht allein deshalb eine Beschr�nkung der Dienstleistungsfreiheit darstellt, 
weil andere Mitgliedstaaten in ihrem Gebiet ans�ssige Erbringer gleichartiger 
Dienstleistungen weniger strengen oder wirtschaftlich interessanteren Vorschriften 
unterwerfen (EuGH, WM 2012, 2049 Rn. 74 mwN). Im weiteren hat er ausgef�hrt, 
dass das Verbot, bestimmte Bankprovisionen zu erheben, keine tats�chliche 
Einmischung in die Vertragsfreiheit darstelle, die geeignet sei, den Zugang zum 
nationalen - dort: rum�nischen - Markt weniger attraktiv zu machen, und im Fall des 
Zugangs die M�glichkeit der betroffenen Unternehmen, ohne Weiteres mit den 
traditionell in Rum�nien ans�ssigen Unternehmen wirksam in Wettbewerb zu treten, 
erheblich verringere. Die in Rede stehende nationale Regelung beschr�nke zwar die 
Zahl der Bankprovisionen, verpflichte Kreditinstitute nach dem unwidersprochenen 
Vortrag der rum�nischen Regierung und der Kommission aber nicht zu einer 
ma�vollen Tarifgestaltung. Denn eine Obergrenze sei weder hinsichtlich des 
Betrages der genehmigten Provisionen noch der Zinss�tze im Allgemeinen 
vorgesehen (EuGH, WM 2012, 2049 Rn. 77 ff.).
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(cc) So liegt der Fall auch hier (aA Piekenbrock/Ludwig, WM 2012, 2349, 2354; 
Kropf/Habl, BKR 2013, 103, 108). Das AGB-rechtliche Verbot formularm��iger 
Bearbeitungsentgelte entzieht Kreditinstituten - wie dargelegt (siehe oben II. 1. b) dd) 
(3) (a)) - nicht die M�glichkeit, ihren Bearbeitungsaufwand in den Grenzen des � 138 
BGB �ber den Zins zu decken. Etwaige Anpassungen von Formularen - die bei 
grenz�berschreitendem Angebot darlehensvertraglicher Dienstleistungen schon aus 
sprachlichen Gr�nden n�tig sein d�rften - gen�gen nach den Ausf�hrungen des 
Europ�ischen Gerichtshofs f�r sich gesehen nicht, um eine Behinderung des 
Marktzugangs anzunehmen. Gleiches gilt f�r den mit der Einpreisung des 
Bearbeitungsaufwands in den Sollzinssatz verbundenen, finanzmathematischen und 
unternehmerischen Aufwand. Eine �nderung der Unternehmenspolitik oder -
strategien wird hierdurch nicht notwendig, so dass das AGB-rechtliche Verbot 
formularm��iger Bearbeitungsentgelte nicht geeignet ist, den Zugang zum deutschen 
Markt weniger attraktiv erscheinen zu lassen.

Die Revision vermag keinen Anlass f�r eine abweichende Entscheidung aufzuzeigen. 
Sie will einen wesentlichen Unterschied zwischen beiden F�llen darin sehen, dass 
nach rum�nischem Recht - anders als hier - neben dem Zins weitere 
laufzeitunabh�ngige Provisionen, wie eine Provision f�r die Kreditbearbeitung oder 
f�r die Pr�fung von Unterlagen, erhoben werden durften. Der Europ�ische 
Gerichtshof hat der Erhebung laufzeitunabh�ngiger Provisionen neben dem Zins 
jedoch in den Entscheidungsgr�nden an keiner Stelle Bedeutung beigemessen. 
Vielmehr hat er allgemein darauf abgestellt, dass weder f�r die Provisionen noch den 
Zins eine Obergrenze vorgesehen war. Der Europ�ische Gerichtshof hat damit in 
seine �berlegungen offensichtlich auch etwaige, mit einer �nderung des 
Sollzinssatzes verbundene Mehraufwendungen f�r die Umstrukturierung des 
Entgeltsystems eingestellt. Diese Belastung hat er aber - zu Recht - nicht als 
ausreichend angesehen, um eine Beeintr�chtigung der Dienstleistungsfreiheit zu 
bejahen.

(dd) Entgegen der Revisionsbegr�ndung kann der Senat die Frage, ob ein AGB-
rechtliches Verbot von Klauseln �ber Bearbeitungsentgelte in den Allgemeinen 
Gesch�ftsbedingungen von Banken anderer Mitgliedstaaten gegen die 
Dienstleistungsfreiheit des Art. 56 AEUV verst��t und damit m�glicherweise eine 
Inl�nderdiskriminierung vorliegt, ohne Vorlage an den Europ�ischen Gerichtshof nach 
Art. 267 Abs. 3 AEUV selbst entscheiden (aA Piekenbrock/Ludwig, WM 2012, 2349; 
zu Vorlagen in solchen F�llen EuGH, Slg. 2000, I10663 Rn. 23 und NVwZ 2013, 
1600 Rn. 19). Eine Vorlage an den Europ�ischen Gerichtshof ist nicht erforderlich, 
wenn die richtige Auslegung und die Reichweite des Unionsrechts derart offenkundig 
sind, dass f�r vern�nftige Zweifel kein Raum bleibt (EuGH, Slg. 1982, 3415 Rn. 16). 
Das ist auf Grund der eindeutigen und auf den Streitfall �bertragbaren Kernaussagen 
des Urteils des Europ�ischen Gerichtshofs in Sachen Volksbank Rom�nia (C-602/10, 
WM 2012, 2049) der Fall.

2. Der Beklagten kann auch nicht im Wege erg�nzender Vertragsauslegung (�� 133, 
157 BGB) ein Anspruch auf Zahlung des streitgegenst�ndlichen Bearbeitungsentgelts 
gegen die Kl�ger zugebilligt werden.

a) Die erg�nzende Vertragsauslegung kommt - wie das Berufungsgericht zutreffend 
ausgef�hrt hat - nur in Betracht, wenn sich die mit dem Wegfall einer unwirksamen 
Klausel entstehende L�cke nicht durch dispositives Gesetzesrecht f�llen l�sst und 
dies zu einem Ergebnis f�hrt, das den beiderseitigen Interessen nicht mehr in 
vertretbarer Weise Rechnung tr�gt, sondern das Vertragsgef�ge v�llig einseitig 
zugunsten des Kunden verschiebt (BGH, Urteile vom 9. Juli 2008 - VIII ZR 181/07, 
BGHZ 177, 186 Rn. 18, vom 21. Dezember 2010 - XI ZR 52/08, WM 2011, 306 Rn. 
16 und vom 15. Januar 2014 - VIII ZR 80/13, WM 2014, 380 Rn. 20). Ma�stab f�r die 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=SBLU001035212&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=SILU000075213&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE013002377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=SBLU001035212&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE572132012&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE012502377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE014902377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE308312008&doc.part=K&doc.pid=KORE303672014&doc.ppart=L&doc.price=0.0#f
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE308312008&doc.part=K&doc.pid=KORE303672014&doc.ppart=L&doc.price=0.0#f
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE308312008&doc.part=L&doc.pid=KORE303672014&doc.ppart=L&doc.price=0.0#r
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE310222011&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE315182014&doc.part=K&doc.pid=KORE303672014&doc.ppart=L&doc.price=0.0#f
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE315182014&doc.part=K&doc.pid=KORE303672014&doc.ppart=L&doc.price=0.0#f
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qkh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE315182014&doc.part=L&doc.pid=KORE303672014&doc.ppart=L&doc.price=0.0#r


-  K
r e

d i t s
a chve r s

t ä
nd i g

e  -  
GbR

Seite 24 von 25

Vertragsauslegung ist dabei, worauf die Revision zutreffend hinweist, nicht der Wille 
der konkreten Vertragsparteien. Vielmehr ist auf Grund der im Recht Allgemeiner 
Gesch�ftsbedingungen geltenden objektiv-generalisierenden Sicht auf die typischen 
Vorstellungen der an Gesch�ften gleicher Art beteiligten Verkehrskreise abzustellen 
(Senatsurteil vom 21. Dezember 2010 - XI ZR 52/08, WM 2011, 306 Rn. 16 mwN).

b) Die Beklagte hat bereits nicht dargetan, dass das Vertragsgef�ge durch den 
Wegfall des Bearbeitungsentgelts v�llig einseitig zu ihren Lasten verschoben wird. 
Die Beklagte verliert zwar den Anspruch auf das Bearbeitungsentgelt. Sie erh�lt aber 
weiterhin den Sollzinssatz in ungeschm�lerter H�he. Eine nicht mehr hinnehmbare 
St�rung des Vertragsverh�ltnisses kann daher im Wegfall des Bearbeitungsentgelts 
als rein wirtschaftliche Verm�genseinbu�e nach Treu und Glauben nicht erblickt 
werden. Hinzu kommt, dass Gerichte - ebenso wenig wie zu einer 
geltungserhaltenden Reduktion unangemessener Klauseln - nicht dazu berechtigt 
sind, durch erg�nzende Vertragsauslegung an die Stelle einer unzul�ssigen Klausel 
die zul�ssige Klausel zu setzen, die der Verwender der Allgemeinen 
Gesch�ftsbedingungen voraussichtlich gew�hlt h�tte, wenn ihm die Unzul�ssigkeit 
der beanstandeten Klausel bekannt gewesen w�re (BGH, Urteil vom 3. November 
1999 - VIII ZR 269/98, BGHZ 143, 103, 120). Der Verwender einer unzul�ssigen 
Formularbestimmung muss sich vielmehr im Rahmen dessen, was noch als 
angemessene, den typischen Interessen der Vertragspartner Rechnung tragende 
L�sung anzusehen ist, mit der ihm ung�nstigeren Regelung begn�gen, die der 
ersatzlose Wegfall der von ihm verwendeten unzul�ssigen Klausel zur Folge hat (
BGH, Urteile vom 3. November 1999 - VIII ZR 269/98, BGHZ 143, 103, 120 und vom 
9. Juli 2008 - VIII ZR 181/07, BGHZ 177, 186 Rn. 18).

3. Der Bereicherungsanspruch der Kl�ger ist auch nicht gem�� � 814 Fall 1 BGB 
ausgeschlossen.

a) Nach � 814 Fall 1 BGB kann das zum Zwecke der Erf�llung einer Verbindlichkeit 
Geleistete nicht zur�ckgefordert werden, wenn der Leistende gewusst hat, dass er 
zur Leistung nicht verpflichtet war. Erforderlich ist die positive Kenntnis der 
Rechtslage im Zeitpunkt der Leistung (BGH, Urteile vom 28. November 1990 - XII ZR 
130/89, BGHZ 113, 62, 70; vom 7. Mai 1997 - IV ZR 35/96, NJW 1997, 2381, 2382
und vom 16. Juli 2003 - VIII ZR 274/02, BGHZ 155, 380, 389). Zur Kenntnis der 
Nichtschuld gen�gt es nicht, dass dem Leistenden die Tatsachen bekannt sind, aus 
denen sich das Fehlen einer rechtlichen Verpflichtung ergibt; der Leistende muss 
vielmehr aus diesen Tatsachen nach der ma�geblichen Parallelwertung in der 
Laiensph�re (BGH, Urteil vom 25. Januar 2008 - V ZR 118/07, WM 2008, 886 Rn. 13) 
auch eine im Ergebnis zutreffende rechtliche Schlussfolgerung gezogen haben (BGH, 
Beschluss vom 26. Juni 1986 - III ZR 232/85).

b) Diese Voraussetzungen liegen hier entgegen der Annahme der Revision nicht vor. 
Das Berufungsgericht hat zutreffend ausgef�hrt, dass allein aus der - m�glichen -
Kenntnis der Kl�ger von oberlandesgerichtlichen Entscheidungen aus den Jahren 
2010 und 2011, in denen die betreffenden Gerichte bereits die Auffassung vertreten 
haben, dass formularm��ige Vereinbarungen �ber Bearbeitungsentgelte unwirksam 
sind, nicht darauf geschlossen werden kann, die Kl�ger h�tten schon im Zeitpunkt 
der Leistung des Bearbeitungsentgelts - so wie der Wortlaut von � 814 Fall 1 BGB 
dies verlangt - gewusst, dieses Entgelt von Rechts wegen nicht zu schulden. Denn 
die Kenntnis einzelner - auch mehrerer - obergerichtlicher Entscheidungen kann im 
Streitfall, zumal vor dem Hintergrund der �lteren Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs, in denen derartige Klauseln unbeanstandet geblieben sind 
(siehe oben II. 1. b) bb)), nicht mit einer positiven Kenntnis der Rechtslage 
gleichgesetzt werden.
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4. Den Kl�gern ist die Durchsetzung ihres Bereicherungsanspruchs schlie�lich auch 
nicht nach Treu und Glauben (� 242 BGB) verwehrt.

Allerdings kann der Bereicherungsanspruch gem�� � 242 BGB auch bei blo�en 
Zweifeln an der Verpflichtung ausgeschlossen sein, wenn f�r den Empf�nger 
ersichtlich ist, dass der Leistende die Leistung selbst f�r den Fall bewirken will, dass 
keine Leistungspflicht besteht (BGH, Urteil vom 9. Mai 1960 - III ZR 32/59, BGHZ 32, 
273, 278). Dahingehenden Sachvortrag hat die Beklagte indes nach den 
Feststellungen des Berufungsgerichts nicht gehalten. Im Revisionsverfahren kann sie 
diesen Vortrag nicht mehr nachholen (� 559 Abs. 1 ZPO). Entsprechendes gilt, 
soweit die Beklagte den Ausschluss des Bereicherungsanspruchs im 
Revisionsverfahren erstmalig darauf zu st�tzen versucht, die Kl�ger h�tten sich 
bereits zuvor im Internet �ber die Zul�ssigkeit von Bearbeitungsentgelten informiert 
und den Darlehensvertrag in der offenbaren Absicht geschlossen, das geleistete 
Bearbeitungsentgelt alsbald nach Vertragsschluss zur�ckzufordern.

5. Neben dem Anspruch auf R�ckzahlung des geleisteten Bearbeitungsentgelts in 
H�he von 1.200 € stehen den Kl�gern auch die geltend gemachten 
Nebenforderungen zu. Die H�he der gezogenen Nutzungen (� 818 Abs. 1 BGB) ist in 
den Vorinstanzen unstreitig geblieben (� 138 Abs. 3 ZPO). Die vorgerichtlichen 
Rechtsverfolgungskosten hat die Beklagte zudem nicht beanstandet.
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